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Bearbeiter und Aktualität: 

Alle Kapitel: ADir Wilhelm Geistler, BG Mödling, Stand 19. Jänner 2022 

 

Hinweis: 

Im Skriptum und in Bildschirmmasken verwendete Personen und Daten sind frei erfunden. 
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A. Verlassenschaftssachen 

1. Einleitung 

Das Verlassenschaftsverfahren ist von Amts wegen einzuleiten, sobald ein Todesfall durch 

eine öffentliche Urkunde oder sonst auf unzweifelhafte Weise bekannt wird: 

¶ Mitteilung vom Todesfall  

¶ Sterbeurkunde  

¶ Beschluss über die Todeserklärung  

¶ Todesfallaufnahme 

¶ Sterbeschein 

¶ sonstige unzweifelhafte Urkunde über den Sterbefall 

 

 Beachte: Auf Grund anderer als der oben genannten Urkunden (zB Forderungsanmel-

dung eines Gläubigers) darf kein Verlassenschaftsverfahren eingeleitet werden. Solche 

Schriftstücke sind vorerst im Nc-Register einzutragen. Von Amts wegen ist eine Sterbeurkunde 

beizuschaffen und damit der Verlassenschaftsfall zu eröffnen. 

 

Die Urkunde über den Todesfall kann entweder in Papierform oder in elektronischer Form 

(=elektronische Eingabe) eingebracht werden. Die Einbringung in elektronischer Form wird 

künftig den Normfall darstellen. 

 

 Beachte: Seit dem 1. November 2014 sind die jeweiligen Standesämter verpflichtet die 

Todesmitteilungen an das Gericht in elektronischer Form zu übermitteln. 

 

Dafür steht die Liste ĂElektronische Eingabenñ zur Verfügung. In dieser Liste können alle 

(noch nicht gedruckten) Eingaben der Gattung A (=Todesmitteilungen) ausgedruckt werden. 

Auch ein Nachdruck wªre mºglich, wenn die Checkbox Ănur nicht gedruckte Eingabenñ deak-

tiviert wird. 
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Die Liste der abgerufenen elektronischen Eingaben sieht wie folgt aus: 
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Jede elektronische Todesmitteilung erhält eine spezielle Eingabenummer, welche auf der To-

desmitteilung links unten aufgedruckt wird (zB 159087). Diese Eingabenummer ist für die 

Übernahme erforderlich. 

 

Siehe Abbildung einer elektronisch eingebrachten Todesmitteilung: 

 

 

2. Namensabfrage 

Vor der Fallübernahme einer ausgedruckten elektronischen Todesmitteilung bzw der Erfas-

sung eines neuen Falles (Gattung A) ist immer eine bundesweite Namensabfrage durchzu-

führen. 

 

 

Hinweis: Im Feld ĂBegr¿ndungñ ist der Wortlaut ĂPriorierungñ einzugeben. 
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 Beachte:  Ein bereits erfasster Fall kann bei Verwendung der Suchoption ĂGeburtsda-

tum von und bisñ nur dann ermittelt werden, wenn ein solches im Fall erfasst wurde. 

 

2.1. Positives Suchergebnis 

Man unterscheidet zwischen elektronisch eingebrachten Todesmitteilungen und in Papierform 

eingebrachten Urkunden über den Todesfall (zB Todesfallaufnahme, Todeserklärungsbe-

schluss usw). 

 

2.1.1. Elektronische Todesmitteilung 

Wird aufgrund der Namensabfrage bei einer elektronischen Todesmitteilung ein Verlassen-

schaftsfall beim eigenen Gericht gefunden, so ist die elektronische Eingabe als Anhang zum 

Fall zu übernehmen und das Schriftstück zum Akt zu nehmen. Wenn sich der Akt bereits beim 

Gerichtskommissär befindet, ist das Schriftstück diesem im Nachhang zu übermitteln.  

Dafür steht die Funktion ĂEingabe/n ¿bernehmenñ > ĂEingabe/n in nicht adressierten Fall 

übernehmenñ im jeweilig bestehenden Fall zur Verfügung. Dh erst nach Einstieg in den Ver-

lassenschaftsfall kann diese Funktion ausgewählt und der Anhang zum bestehenden Fall 

übernommen werden. 
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Durch die Auswahl der entsprechenden Funktion öffnet sich die Maske ĂEingabe/n in nicht 

adressierten Fall übernehmenñ, in welcher das entsprechende Eingabezeichen einzugeben 

und mit der Funktion ĂÜbernehmenñ zu übernehmen ist. 

 

 

 Beachte: Ist bereits der Fall bei einem anderen Gericht anhängig, so ist mit der elektro-

nischen Todesmitteilung ein Nc-Fall anzulegen, der Schritt Ăujnñ im Register zu setzen und 

der Fall an das zuständige Gericht zu überweisen. In der Anmerkung des Schrittes Ăujnñ ist 

das zuständige Gericht einzutragen (zB BG Mödling). Von der anderen Dienststelle ist dann 

die übermittelte elektronische Todesmitteilung mit der Funktion ĂElektronische Eingabeñ > 

ĂEingabe/n in nicht adressierten Fall ¿bernehmenñ als Anhang in den bestehenden A-Fall 

zu übernehmen. 

 

Hinweis: Sollte eine elektronische Todesmitteilung jedoch irrtümlich in einen falschen Fall 

übernommen worden sein oder irrtümlich damit ein neuer Fall angelegt worden sein, so ist der 

Anhang ĂTodesmitteilungñ mit der Funktion ĂAnhªnge kopieren und einf¿genñ in den 

richtigen Fall zu kopieren und ist ein allfälliger irrtümlich erfasster Fall wieder zu löschen. 

 

2.1.2. Urkunde über den Todesfall in Papierform 

Wird aufgrund der Namensabfrage ein Verlassenschaftsfall beim eigenen Gericht gefunden, 

so ist das Schriftstück nur zum Akt zu nehmen bzw, sofern sich der Akt bereits beim Gerichts-

kommissär befindet, diesem im Nachhang zu übermitteln.  
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  Beachte: Ist bereits der Fall bei einem anderen Gericht anhängig, so ist mit diesem 

Schriftstück ein Nc-Fall anzulegen, der Schritt Ăujnñ im Register zu setzen und der Fall an das 

zuständige Gericht zu überweisen. In der Anmerkung des Schrittes Ăujnñ ist das zuständige 

Gericht einzutragen (zB BG Mödling).  

 

2.1.3. Negatives Suchergebnis 

Man unterscheidet auch hier zwischen elektronisch eingebrachten Todesmitteilungen und in 

Papierform eingebrachten Urkunden über den Todesfall. 

 

2.1.4. Elektronische Todesmitteilung 

Wurde kein Verlassenschaftsfall gefunden, so ist die elektronisch eingebrachte Todesmittei-

lung mit der Funktion ĂEingabe/n übernehmenñ > ĂEingabe als Fall ¿bernehmenñ als A-

Fall zu übernehmen. 

 

 

 Beachte: Wurde eine elektronische Todesmitteilung an eine falsche Dienststelle über-

mittelt, so ist ebenfalls mit der elektronisch eingebrachten ĂTodesmitteilungñ ein neuer A-Fall 

mit der Funktion ĂEingabe/n ¿bernehmenñ > ĂEingabe als Fall ¿bernehmenñ zu überneh-

men und anzulegen. Im Fall ist jedoch der Schritt Ă¿jnñ zu setzen und in der Anmerkung des 

Schrittes ist das zuständige Gericht einzutragen (zB BG Mödling) einzutragen. Ebenso ist noch 

der Schritt Ănzñ (nicht zählen) zu erfassen. Danach ist der Fall mit der Funktion ĂFall abtretenñ 

(Setzung in Abtretungsmodus) an die zuständige Dienststelle zu überweisen. Die überneh-

mende Dienststelle hat nach Übernahme des Falls den Schritt Ănzñ im übernommenen Fall 

wieder aus dem Register zu löschen. 
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2.1.5. Urkunde über den Todesfall in Papierform 

Wurde kein Verlassenschaftsfall gefunden, so ist die in Papierform eingebrachte Urkunde über 

den Todesfall als A-Fall zu erfassen. 

 

 Beachte: Wurde eine in Papierform eingebrachte Urkunde über den Todesfall an eine 

falsche Dienststelle übermittelt, so ist ebenso ein A-Fall anzulegen. Im Fall ist jedoch, der 

Schritt Ă¿jnñ im Register zu setzen und in der Anmerkung des Schrittes ist das zuständige 

Gericht einzutragen (zB BG Mödling). Danach ist der Fall mit der Funktion ĂFall abtretenñ 

(Setzung in Abtretungsmodus) an die zuständige Dienststelle zu überweisen. Entgegen der 

Vorgehensweise bei der ĂElektronischen Eingabe (siehe Punkt 2.2.1)ñ ist der Schritt Ănzñ 

nicht im Register zu setzen. 

 

 

Hinweis:  Unabhängig ob bereits ein A-Fall besteht oder aufgrund einer Todesmitteilung 

ein solcher neu erfasst wurde, wäre es sinnvoll zum Verstorbenen eine weitere Namensab-

frage in der Gattung P ï Fc 51 (Erwachsenenschutzssache) durchzuführen. Wurde ein Er-

wachsenenschutzakt gefunden so ist dies im Verlassenschaftsakt zu dokumentieren. Eine Ko-

pie der Sterbemitteilung ist zum P-Akt zu übermitteln.  

 

3. Zentrales Personenstandsregister 

Seit dem 1. November 2014 steht dem Gericht auch die externe Abfrage im Zentralen Perso-

nenstandsregister (ZPR) im Intranet zur Verfügung. Es steht hier die einfache Behördenab-
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frage (=ZPS_PST_BEH_ANFRAGE) oder die besondere Abfrage (=ZPS_PST-BMJ_AN-

FRAGE) zur Verfügung. Bei der besonderen Abfrage sind spezielle Falldaten aus dem Zent-

ralen Personenstandsregister zur abgefragten Person ersichtlich und auch druckbar. Eine Ab-

frage ist jedoch nur über Weisung des Entscheidungsträgers zulässig. 

 

Siehe nachfolgende Abbildungen: 
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4. Übernahme einer elektronischen Eingabe (Todesmitteilung) als Fall 

4.1. Stammdaten 

Über die Auswahlliste ĂRI/REñ wird festgelegt, welches Entscheidungsorgan (Richter oder 

Rechtspfleger) funktionell zuständig ist. Es ist das Entscheidungsorgan einzutragen, dass die 

verfahrensbeendende Entscheidung getroffen hat oder treffen wird (VJ-INFO 33/2018 vom 21. 

August 2018). 

 

 Beachte: Änderungen der funktionellen Zuständigkeit sind während des laufenden Ver-

fahrens über diese Auswahlliste vorzunehmen. 

 

 

Mit der Funktion ĂEingabe/n übernehmenñ > ĂEingabe als Fall ¿bernehmenñ in den 

Stammdaten kann eine elektronisch eingebrachte und ausgedruckte Todesmitteilung als Ver-

lassenschaftsfall übernommen werden. 

 

 

Durch die Auswahl der entsprechenden Funktion öffnet sich eine Maske, in welcher nach Ak-

tivierung der richtigen Checkbox die entsprechende Eingabenummer der Todesmitteilung (zB 

159 087) im Feld ĂEingabezeichenñ einzugeben und die Funktion ĂÜbernehmenñ auszu-

wählen ist. 
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 Beachte: Da lediglich die Daten des Verstorbenen übernommen werden, ist der jewei-

lige zuständige Gerichtskommissär im Fall noch zu ergänzen. 

 

5. Händische Fallerfassung einer Urkunde über den Todesfall 

5.1. Stammdaten 

Über die Auswahlliste ĂRI/REñ wird festgelegt, welches Entscheidungsorgan (Richter oder 

Rechtspfleger) funktionell zuständig ist.  

 

 Beachte: Änderungen der funktionellen Zuständigkeit sind während des laufenden Ver-

fahrens über diese Auswahlliste vorzunehmen. 

 

 

5.2. Verfahrensbeteiligte 

Grundsätzlich sind zwei Verfahrensbeteiligte zu erfassen: 

¶ Verstorbener 

¶ Gerichtskommissär 

 

Hinweis: Die Erfassung des Gerichtskommissärs kann entfallen, wenn ein anderes Ge-

richt örtlich zuständig ist. 

 

Im Defaulterfassungsweg (ĂStrg+Wñ) gelangt man von den Stammdaten in die Maske des 

ĂVerstorbenenñ. 
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5.2.1. Verstorbener 

Besonderheiten in der Maske ĂVerstorbenerñ. 

 

 

Feld ĂTodestag:ñ: Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Ist kein Todestag bekannt, so ist die Check-

box Ăunbekanntñ zu aktivieren. 

 

Feld ĂGeburtsdatum:ñ: Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Ist kein Geburtsdatum bekannt, so ist 

die Checkbox Ăunbekanntñ zu aktivieren. 

 

Feld ĂTodeszeit:ñ: Hier kann der Todeszeitpunkt eingetragen werden.  

 

Feld ĂStaatsangeh.:ñ: Die Staatsangehörigkeit ist zu erfassen. Zur Auswahl stehen auch fol-

gende Mºglichkeiten: Ăstaatenlos 997ñ, Ăungeklªrt 998ñ, Ăunbekannt 999ñ 

 

Im Defaulterfassungsweg wird die Maske des Gerichtskommissärs aufgerufen. 

 

5.2.2. Gerichtskommissär 

 Erinnern Sie sich: Gerichtskommissäre sind mit Anschriftcode zu erfassen. Die Zustän-

digkeit ergibt sich aus der vom Präsidenten des zuständigen Landesgerichtes erstellten Ver-

teilungsordnung. 
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6. Fall fertig setzen 

Nach Erfassung des Gerichtskommissärs ist der Fall mit der Tastenkombination ĂStrg+Fñ zu 

speichern und fertig zu setzen. 

 

Hinweis: Wurde kein Gerichtskommissär erfasst, kann der Fall nicht fertig gesetzt wer-

den. Dieser ist mit der Tastenkombination ĂStrg+Sñ zu speichern.  

 

Mit Fertigsetzung oder Speichern des Falles, ist die Fallerfassung abgeschlossen. Vom Sys-

tem wird das Aktenzeichen vergeben, das auf dem Akt zu vermerken ist. 

 

 

Im Defaulterfassungsweg gelangt man in das Register. 

 

7. Register 

Aufgrund des Außerstreitgesetzes ist der Akt ohne Vorlage an das Entscheidungsorgan dem 

Gerichtskommissär zu übermitteln. Im Register ist daher der Verfahrenschritt Ăgkñ (Akt dem 

Gerichtskommissär) zu erfassen.  
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Beachte:   

Bevor der Akt an den Gerichtskommissär übermittelt wird, ist im Urkundenverzeichnis (UV)) 

des jeweiligen Gerichtes Einsicht zu nehmen, ob bei Gericht eine letztwillige Anordnung des 

Verstorbenen verwahrt ist. Dies erfolgt im bestehenden, noch händischen Namensverzeichnis 

ĂAñ (der Lebenden). Liegt zum Verstorbenen eine solche letztwillige Anordnung auf, ist diese 

aus dem Urkundenkasten des Gerichtes auszuheben und die Entnahme im händischen Ur-

kundenverzeichnis (UV) zu vermerken (Eintragung der A-Zahl). Weiters ist der Verstorbene 

nunmehr im hªndischen Namensverzeichnis ĂBñ (der Toten) einzutragen. 

 

7.1. Erledigungen im A-Verfahren 

In diesem Kapitel erfahren Sie Grundlegendes über die einzelnen Erledigungsarten im Verlas-

senschaftsverfahren 

 

7.1.1. Unterbleiben der Abhandlung 

Wenn überhaupt kein Nachlassvermögen vorhanden ist oder der Wert der Verlassenschaft 

den Betrag von ú 5.000 nicht übersteigt und auch keine Eintragung in die öffentlichen Bücher 

erforderlich ist, wird eine Abhandlung von Amts wegen nicht durchgeführt.  

Das Unterbleiben der Verlassenschaftsabhandlung schließt natürlich nicht aus, dass auf An-

trag durch Beschluss des Gerichtes über Vermögenswerte unter diesem Betrag zu verfügen 

ist (zB Sparvermögen, Fahrzeuge etc).  

Im Register ist bei ĂUnterbleiben der Abhandlungñ der Schrittcode Ăuahñ mit dem Datum 

des Beschlusses zu erfassen. 
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Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

7.1.2. Überlassung an Zahlungsstatt 

Wenn die Passiva (Schulden des Verstorbenen) die Aktiva (Vermögen des Verstorbenen) 

übersteigen, ist die Verlassenschaft überschuldet. 

Das Gericht hat dann die Aktiven über Antrag den Gläubigern zu überlassen. Dies setzt aber 

voraus, dass weder eine unbedingte Erbantrittserklärung, noch ein Antrag der Republik Öster-

reich auf Überlassung der Verlassenschaft als erblos vorliegt und dass kein Verlassenschafts-

konkurs eröffnet wurde. Weitere Hinderungsgründe für eine Überlassung an Zahlungsstatt, 

wie etwa Wertgrenzen, gibt es nicht.  

Wenn der Wert der Aktiven allerdings ú 5.000 übersteigt, sind die aktenkundigen Gläubiger 

und präsumtiven Erben zu verständigen und ist ihnen Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

¦bersteigt der Wert der Aktiven voraussichtlich ú 25.000, sind die Verlassenschaftsgläubiger 

einzuberufen (Einschaltung in Ediktsdatei). 

 

Auch Liegenschaften können überlassen werden. 

 

Mögliche Schrittcodes: 

¶ Ă¿zñ - Überlassung an Zahlungsstatt ohne Verbücherung 

¶ Ă¿zvñ - Überlassung an Zahlungsstatt mit Verbücherung 
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Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

a) Überlassung an Zahlungsstatt ohne Verbücherung: 

 

 

b) Überlassung an Zahlungsstatt mit Verbücherung: 

 

 

7.1.3. Ausfolgungsverfahren 

 

Voraussetzungen: 

¶ Bewegliches Vermögen des Verstorbenen im Inland 

¶ Verstorbener muss Ausländer sein 

¶ kein gewöhnlicher Aufenthalt im Inland 

¶ keine Abhandlung im Inland  

 

Über Antrag des Ermächtigten und unter Vorlage einer Legitimationsurkunde der ausländi-

schen Behörde ist das bewegliche Vermögen des Verstorbenen auszufolgen.  

Im Register ist bei einem Ausfolgungsverfahren der Schrittcode Ăausñ mit dem Datum des Be-

schlusses zu erfassen. Dieses Verfahrens ist allein dem Richter zugewiesen. 
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Für dieses Verfahren fällt eine gerichtliche Gebühr gemäß Tarifpost 8 (TP 8) an. 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

7.1.4. Verlassenschaftsinsolvenzverfahren 

Wann die Verpflichtung besteht, im Falle einer überschuldeten Verlassenschaft ein Verlassen-

schaftsinsolvenzverfahren (vormals: ĂVerlassenschaftskonkursñ) zu beantragen, ergibt sich 

nicht aus dem Verlassenschaftsverfahren, sondern aus der Insolvenzordnung. Ein Verlassen-

schaftsinsolvenzverfahren ist dann einzuleiten, wenn die Verlassenschaft überschuldet und 

nicht unbedeutend ist.  

Ob eine Verlassenschaft unbedeutend ist, richtet sich grundsätzlich nach dem Wert seiner 

Aktiven und ist im Einzelfall zu beurteilen. 

Im Register ist bei einem Verlassenschaftsinsolvenzverfahren der Schrittcode Ăkoñ mit dem 

Datum des Beschlusses zu erfassen. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

Eröffnete Verlassenschaftskonkurse/-insolvenzen können in der Insolvenzdatei durch Eingabe 

des Namens des Verstorbenen im Feld ĂSuche nachñ gefunden werden. Die Abfrage der In-

solvenzdatei ist über das ĂIntranet der Justiz Ą Rechtspflege Ą Anwendungen Justiz Ą 

ALLE Ą Ediktsdatei Ą Insolvenzdateiñ zu erreichen. Im Internet ist die Abfrage über 

www.edikte.justiz.gv.at zu erreichen. 

http://www.edikte.justiz.gv.at/
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Es wird auch eine Verkettung des Insolvenzfalles mit dem Verlassenschaftsfall empfohlen. 

7.1.5. Erblose Verlassenschaft 

Sind keine Erben bekannt, so werden Personen die Erbansprüche stellen wollen, vom Ge-

richtskommissär durch öffentliche Bekanntmachung in der Ediktsdatei aufgefordert, ihre An-

sprüche binnen sechs Monaten geltend zu machen. Melden sich keine Erben oder wird diese 

Frist versäumt, so kann die Verlassenschaft ohne Rücksicht auf diese Ansprüche für erblos 

erklärt werden. Eine erblos verbliebene Verlassenschaft ist nach Errichtung des Inventars auf 

Antrag der Finanzprokuratur als Vertreter des Bundes der Republik Österreich zu übergeben. 

Im Register ist bei einer Ăerblosñ verbliebenen Verlassenschaft der Schrittcode Ăerblñ mit 

dem Datum des Beschlusses zu erfassen. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

7.1.6. Einantwortung der Verlassenschaft 

Nach Erlassung des Einantwortungsbeschlusses sind folgende Schrittcodes möglich: 

¶ eu - Einantwortung 

¶ euv - Einantwortung mit Verbücherung 

 

 Beachte: Wird in einer Verlassenschaft im Rahmen einer Abhandlung eine Liegen-

schaft vorab bereits verkauft oder wird für den Übergang einer Liegenschaft eine Amtsbe-

stätigung ausgestellt (zB für Vermächtnisnehmer oder nach dem WEG) und erfolgt somit 

deshalb keine Aufnahme der Liegenschaft mehr im Einantwortungsbeschluss, so ist auch 

in diesen Fªllen der Registerschritt Ăeuvñ zu erfassen. MaÇgeblich f¿r die Setzung des 

Schrittes Ăeuvñ ist allein, dass im Rahmen einer Abhandlung (Beendigung mit Einantwor-

tungsbeschluss) eine Liegenschaft im Inventar oder in der Vermögenserklärung als Ver-

mögenswert aufgenommen wurde (siehe VJ-Info 15/2014 vom 29. April 2014). 
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Für dieses Verfahren fällt eine gerichtliche Gebühr gemäß Tarifpost 8 (TP 8) an. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

a) Einantwortung ohne Verbücherung: 

 

 

b) Einantwortung mit Verbücherung: 

 

 

7.1.7. Nachtragsabhandlung 

Mit der Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses ist das Verfahren zur Verlassenschafts-

abhandlung beendet. Kommt später noch weiteres Vermögen hervor, so ist eine Nachtrags-

abhandlung einzuleiten. 

Der Akt ist neuerlich dem Gerichtskommissªr zu ¿bermitteln (Schrittcode Ăgkñ). Nach R¿cklan-

gen des Aktes (Ăgkzñ) wird ein Beschluss erlassen, mit dem das weitere Vermºgen den bereits 

eingeantworteten Erben zugewiesen wird. 

Mögliche Schrittcodes: 

¶ Ănañ - Nachtragsabhandlung 

¶ Ănavñ - Nachtragsabhandlung mit Verbücherung 

 

Hinweis: Bei Nachtragsabhandlungen ist der Akt im Register nicht wiederzueröffnen. 
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Die Registermasken könnten in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

 

 

 Beachte: Erfolgt jedoch die Beendigung der Verlassenschaft nicht mit Einantwortungs-

beschluss, sondern auf andere Weise (zB Überlassung an Zahlungsstatt, Unterbleiben der 

Abhandlung usw.) und kommt nach dieser Beendigung ein neues Vermögen hervor, ist der 

Fall mit dem Schritt Ăaufôñ wiederzueröffnen. Nach Beendigung des Verfahrens aufgrund des 

neu hervorgekommenen Vermögens ist der Fall sodann mit dem entsprechenden Erledigungs-

schritt (zB Ăeuñ, Ă¿zñ, Ăuahñ,) wieder abzustreichen. Dies auch dann, wenn es wieder zur selben 

Erledigungsart (zB neuerliche Überlassung an Zahlungsstatt) führt. Damit wird im Verlassen-

schaftsakt dokumentiert, wie viele und welche Formen von Erledigungen erfolgt sind. 
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Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

Der Schritt Ăaufñ ist jedoch nur dann im Register zu setzen, wenn der Akt an den Gerichts-

kommissär übermittelt wird (dh Handlungen gesetzt werden, die außerhalb der Gerichtsabtei-

lung wirksam werden). Ein reines Lesen des Aktenstücks samt Verfügung Ăeinlñ oder Ăablñ 

ist für ein Wiedereröffnen nicht ausreichend (siehe VJ-Info 36/2014 vom 13. Oktober 2014). 

7.1.8. Entscheidung über das Erbrecht (widersprechende Erbantrittserklärungen) 

Ein Erbrechtsstreit ist im Register wie folgt einzutragen: 

¶ Ăerbañ - Erbrechtsfeststellung Anfang  

¶ Ăerbeñ - Erbrechtsfeststellung Ende  

 

Die Entscheidung über den Erbrechtsstreit (widersprechende Erbantrittserklärungen) ergeht 

durch Beschluss des Richters. In diesem Verfahren besteht Kostenersatzpflicht gemäß § 78 

AußStrG. 

 

 Beachte: Bei der Ladung von unvertretenen Parteien ist im freien Text der Ladung der 

Textbaustein Ă#zerbñ (Hinweise zur Vertretung im Verfahren) zu erfassen. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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7.1.9. Abschließende Hinweise 

Vor dem Inkrafttreten des Außerstreitgesetzes BGBl I 111/2003 gab es zum Teil andere bzw 

für das Unterbleiben der Abhandlung noch weitere Schrittcodes. Diese sind bei Fällen, die vor 

dem 1. Jänner 2005 anhängig wurden, noch registriert, dh auch im Register einzutragen. 

Schritte bei Aktenanfall bis 31. Dezember 2004:   

¶ Ămvñ - mangels Vermögens keine Abhandlung  

¶ Ăm¿nñ - keine Abhandlung ï Nachlassvermºgen unter ú 3.000,- 

¶ Ăutañ - Unterbleiben der Todfallsaufnahme 

¶ Ăkriñ - kridamäßige Verteilung  

¶ Ăhfñ ï Heimfall 

 

8. Abfragedialog ĂFªlle beim Gerichtskommissªrñ 

Über diese Abfrage können Fälle mit dem Verfahrensschritt Ăgkñ ermittelt werden.  

 

 

 Erinnern Sie sich: Wollen Sie zB jene Fälle ermitteln, die sich länger als 6 Monate beim 

Gerichtskommissär befinden, geben Sie im Feld ĂSchrittdatum bis:ñ den Wert Ă-6mñ ein. 

 

Im Suchergebnis werden in diesem Fall jene Fälle angezeigt, bei denen das Datum des Ver-

fahrensschrittes Ăgkñ 6 Monate oder länger zurückliegt. 

 

 

Feld ĂAnschriftcode:ñ: Mit dieser Suchoption kann durch Angabe eines Anschriftcodes das 

Suchergebnis auf einen bestimmten Gerichtskommissär eingeschränkt werden.  
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Mit der Eingabe des Schrittcodes Ăgkzñ im Register wird der Fall aus dieser Liste wieder ge-

löscht. 

 
 
  

9. Defaulterfassungsweg 

 

Fal lst am m d at en
 

Ver st o r b en er
 

Reg ist er
 

Strg +  W
 

St rg +  W
 

Ger ich t sk om m issär
 

Strg +  W
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10. Ablauf Fallanlegung 
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11. Übungen:  

 

1. Zählen Sie zumindest vier Arten von Urkunden/Unterlagen auf, mit welchen ein Verlas-

senschaftsverfahren einzuleiten ist.  

 

2. Bei Gericht langt eine ĂForderungsanmeldung eines Glªubigersñ ein. Eine bundes-

weite Namensabfrage hat ergeben, dass noch kein Verlassenschaftsakt anhängig ist. 

In welches Register ist dieses Schreiben einzutragen? 

 

3. Bei Gericht langt eine Sterbeurkunde ein. Was ist vor der Fallerfassung jedenfalls un-

bedingt erforderlich?  

 

4. Aufgrund der bundesweiten Namensabfrage wurde bereits ein Verlassenschaftsfall er-

mittelt. Was tun Sie mit der eingelangten Sterbeurkunde?   

 

5. Aufgrund einer eingelangten Todesfallanzeige wurde eine bundesweite Namensab-

frage durchgeführt, welche negativ verlief. Anhand der Todesfallanzeige erkennen Sie, 

dass die letzte Wohnanschrift des Verstorbenen nicht im Sprengel ihres Gerichtes liegt 

und das Gericht somit nicht örtlich zuständig ist. Auf welche Besonderheiten müssen 

Sie achten?  

 

6. Im Verlassenschaftsverfahren SKB é A 1/07 ... geht die funktionelle Zuständigkeit 

vom Diplomrechtspfleger auf den Richter über. Führen Sie die Änderung im Fall durch.

  

 

7. In der vorliegenden Sterbeurkunde ist keine Staatsangehörigkeit ersichtlich. Was ge-

ben Sie im Feld ĂStaatsangeh.ñ ein?  

 

8. Sie haben soeben die Fallerfassung abgeschlossen und im Register den Verfahrens-

schritt Ăgkñ gesetzt.   

a) Wem ist der Akt vorzulegen? 

b) Was bewirkt die Eintragung des Verfahrenschrittes Ăgkñ im Register? 

 

9. Welche besondere Abfrage ist noch vor Übermittlung des Aktes an den Gerichtskom-

missär durchzuführen? In welcher Weise hat diese Abfrage zu erfolgen und aus wel-

chem Grund? 
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10. Erklären Sie die Besonderheiten in der Abfrage ĂFªlle beim Gerichtskommissªrñ
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B. Pflegschaftsverfahren 

1. Einleitung 

Im Pflegschaftsverfahren sind nachstehende Verfahren zu erfassen: 

¶ Pflegschaftssachen minderjähriger Kinder 

o Gattung Ps = Personensorge 

o Gattung Pu = Unterhalt/Vorschuss 

o Gattung Pg = Vermögensverwaltung 

 

Unter dem Gattungszeichen P sind nachstehende Verfahren zu führen: 

¶ FC 02 ï Abwesenheitspflegschaftssachen 

¶ FC 03 ï Unterhaltssachen von im Ausland lebenden Minderjährigen 

¶ FC 04 ï Adoptionen minderjähriger Kinder 

¶ FC 51 ï Erwachsenenschutzsache 

 

In Pflegschaftssachen Minderjähriger sind sämtliche Maßnahmen einer bestimmten Gruppe 

von Pflegschaftsangelegenheiten zu einem eigenständigen gemeinschaftlichen Akt zusam-

mengefasst, und zwar in 

¶ Personensorge   

¶ Unterhalt/Vorschuss  

¶ Vermögensverwaltung.  

  

Sie unterscheiden sich diese durch die Farbe des Aktendeckels: 

¶ blau = Personensorge 

¶ rosa  = Unterhalt/Vorschuss 

¶ gelb = Vermögensverwaltung 

 

Jeder eigenständige gemeinschaftliche Akt wird in der VJ unter der jeweiligen Gattung Ps, Pu 

und Pg mit der gleichen Aktenzahl (und Prüfzeichen) geführt. 

Die unter derselben P-Zahl registrierten gemeinschaftlichen Akten sind in einem grauen Ak-

tendeckel (GeoForm 82) abzulegen. 

 

Es darf bundesweit nur ein gemeinschaftlicher Akt zu einem Bereich (Gattung Ps, Pu oder Pg) 

zu einem Minderjährigen anhängig sein. 
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Hinweis: Bis zur Einführung der Gattungen Ps, Pu und Pg wurde der Pflegschaftsakt mit 

der Gattung P unter dem Fallcode 01 erfasst.  

 

 Beachte:  Langt ein neuer Antrag ein, so ist ein neuer Fall mit der jeweiligen Gattung 

ĂPsñ, ĂPuñ bzw ĂPgñ anzulegen. Besteht bereits ein P-Fall mit Gattung ĂPñ - FC 01ñ so ist 

kein neuer Fall anzulegen, sondern dieser durch ĂHändische Migrationñ in einen Ps, Pu oder 

Pg ï Fall zu übernehmen. 

 

Die Migration in die neuen Gattungen wird im Detail im Handbuch unter Punkt ĂHªndische 

Migrationñ beschrieben. 

 

Hinweis:  Auch bei Folgenden Konstellationen ist ebenfalls ein neuer Fall anzulegen: 

 

¶ Wird eine Pflegschaftssache an ein anderes Pflegschaftsgericht überwiesen, so wer-

den alle gemeinschaftlichen, in Papierform vorhandenen Akte abgetreten und über-

nommen, auch jene, in denen kein neuer Antrag vorkommt. 

¶ Migration von in Papierform vorhandenen gemeinschaftlichen Akten: Erfolgt die Migra-

tion eines P-Falles mit FC 01 aufgrund eines Antrages in einem der drei gemeinschaft-

lichen Akten, so werden alle in Papierform vorhandenen gemeinschaftlichen Akten an-

gelegt, um diese in Evidenz zu halten. 

¶ Verständigungen von Verwaltungsbehörden über pflegschaftsbehördliche Maßnah-

men oder Vereinbarungen (zB Unterhaltsvereinbarungen des Kinder- und Jugendhilfe-

trägers), die keinen Vorgang begründen 

¶ Verständigungen vom Standesamt ¿ber die Vereinbarung der Ăgemeinsamenñ Obsorge 

¶ Verständigungen des Pflegschaftsgerichtes über den Ausgang eines Verlassen-

schaftsverfahrens, bei welchem minderjährige Kinder beteiligt waren 

¶ Verständigungen von Strafanzeigen gegen minderjährige Kinder 

¶ Nach rechtskräftiger Adoption (im P-Akt FC 04) ist mit dem rechtskräftigen Adoptions-

bescheid ein neuer Ps-Akt (allenfalls auch ein Pg-Akt) für das adoptierte Kind anzule-

gen, wenn zu diesem adoptierten Kind bereits ein Pflegschaftsakt (Ps-, Pu- bzw Pg-

Akt) existiert 

 

 Beachte: Seit dem 1. November 2014 sind die Standesämter verpflichtet die ĂGemein-

samen Obsorgemitteilungenñ in elektronischer Form dem Gericht zu ¿bermitteln.  

 

Diese können mit der entsprechenden Liste in der VJ aufgerufen und ausgedruckt werden. 
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Die Liste der abgerufenen elektronischen Eingaben, in der speziell auf ĂObsorgemitteilungñ 

mittels Gattung (PS) gefiltert werden kann, sieht wie folgt aus: 

 

 

 

Die Übernahme von diesen Fällen erfolgt ï analog wie bei den Verlassenschaftsfällen ï über 

die Funktion ĂEingabe/n ¿bernehmenñ > ĂEingabe als Fall ¿bernehmenñ bzw wenn nur 
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der pdf-Anhang zum Fall zu übernehmen ist, mit der Funktion ĂEingabe/n ¿bernehmenñ > 

ĂEingabe in nicht adressierten Fall ¿bernehmenñ. 

 

 Beachte:  Wurde eine elektronische Ăgemeinsame Obsorgemitteilungñ an eine fal-

sche Dienststelle übermittelt, so ist damit ein neuer Ps-Fall anzulegen und die Eingabe mit der 

Funktion ĂEingabe/n ¿bernehmenñ > ĂEingabe als Fall ¿bernehmenñ zu übernehmen. Im 

Fall ist der Schritt Ă¿jnñ zu erfassen und ist in der Anmerkung das zuständige Gericht einzu-

tragen. Ebenso ist der Schritt Ănzñ zu erfassen. Danach ist der Fall mit der Funktion ĂFall 

abtretenñ (Setzung des Abtretungsmodus) an die zuständige Dienststelle zu überweisen. Die 

übernehmende Dienststelle hat nach Übernahme des Falls den Schritt Ănzñ im übernomme-

nen Fall wieder aus dem Register zu löschen. 

 

 Erinnern Sie sich: Aufgrund des Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetzes 

2013 (KindNamRÄG 2013), welches mit 1. Februar 2013 in Kraft getreten ist, bedarf es zu 

gerichtlich getroffenen Vereinbarungen über die Obsorge, Recht auf persönlichen Kontakt und 

Unterhalt von minderjährigen Kindern keiner pflegschaftsgerichtlichen Genehmigung mehr.  

 

Mit einer im Rahmen der einvernehmlichen Ehescheidung getroffenen rechtswirksamen 

Scheidungsvereinbarung, die auch minderjährige Kinder betrifft, ist weiterhin ein Ps-Akt anzu-

legen. Ein Pu-Akt ist jedoch nicht mehr anzulegen. 

 

Hinweis: Aufgrund der Änderung der Exekutionsordnung (Exekutionsordnungs-No-

velle 2014 - BGBl. I Nr. 69/2014 > wirksam mit 1. Jänner 2015) und des Erlasses des Bun-

desministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz, BMVRDJ in Form der 

VJ-Info 19/2020 vom 29. April 2020 sind nunmehr mit Stichtag 29.4.2020 alle Verfahren 

(=Anträge) gemäß § 35 EO und Verfahren gemäß § 36 EO (Einwendungen gegen den Exe-

kutionstitel in Unterhaltssachen) gegen minderjährige Kinder, bei welchen der Exekutionstitel 

in einer Unterhaltssache ergangen ist, im jeweiligen Pu-Verfahren (nicht mehr im FAM-Ver-

fahren unter FC 57A) zu erfassen und zu führen. Langt ein Antrag gemäß §§ 35 bzw § 36 EO 

somit gegen ein minderjähriges Kind ein, so ist daher mit diesem Antrag entweder ein neuer 

Pu-Akt anzulegen bzw besteht bereits ein solcher, dann ist der Antrag in diesem bestehenden 

Pu-Akt zu erfassen und das Oppositions- bzw Impugnationsverfahren dort zu führen.  

Der Pu-Akt ist mit dem entsprechenden Exekutionsakt zu verketten. Weiters ist im Pu-Akt der 

Schritt ĂOpañ/ñopañ (Oppositions- bzw Impugnationsantrag) zu erfassen und sofern das Ver-

fahren beendet wird, ist der Schritt ĂOpeñ/ñopeñ (Oppositions- bzw. Impugnationsantrag erle-

digt) im Register zu setzen. Der Schritt ĂOpeñ/opeñ streicht den Vorgang ab. 
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Für die in diesem Verfahren anfallende Eingabengebühr (ú 114 pro Antrag) ist gegebenenfalls 

ein Gebührenvorgang mit dem Gebührenschritt ĂG7ZId-EingabenG TP 7 ZI lit d GGGñ im 

Register anzulegen.  

 

Die Vorgangsweise zur Erfassung eines neuen Falles wird anhand des Pflegschaftsfalles min-

derjähriger Kinder detailliert beschrieben. Bei den übrigen Verfahren wird nur auf die Beson-

derheiten hingewiesen. 

 

2. Fallerfassung 

Vor der Erfassung eines neuen Pflegschaftsfalles ist eine bundesweite Namensabfrage 

durchzuführen.  

 

Hinweis: Im Feld ĂBegr¿ndungñ ist der Wortlaut ĂPriorierungñ einzugeben. 

 

 

Es wurde die Abfrage nach P* eingeführt, welche alle P, Ps, Pu und Pg-Fälle beinhaltet. Im 

Abfrageergebnis von P* sind alle Fallcodes der Gattung P enthalten. 

 

Es gibt die Abfragemöglichkeit nach P* bei Folgenden Abfragen: 

¶ Namensabfrage 

¶ Fälle in bestimmtem Zustand 

¶ Termine, Kalender, FV 

¶ Abgangsverzeichnis 

¶ Vollzugsbuch 
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¶ Vollzugsliste 

¶ Kostenevidenz 

 

2.1. Pflegschaftssachen minderjähriger Kinder ï Gattungen Ps, Pu und Pg 

Wenn die Abfrage nach dem Namen des Minderjährigen kein Ergebnis bringt, so ist zusätzlich 

nach der Mutter abzufragen. Dies ist deshalb erforderlich, da bei einem bestehenden P-Akt 

eines anderen Kindes mit den gleichen Elternteilen und demselben Aufenthaltsort ein gemein-

samer Akt zu führen ist. 

 

 Beachte:  Wurde ein Kind rechtskräftig adoptiert (Erledigung der Adoption im jeweiligen 

Adoptionsfall - Gattung P FC 04) und besteht bereits zu diesem adoptierten Kind ein Pflegs-

chaftsakt (Ps-, Pu- bzw Pg-Akt), ist dieses Kind aus den alten Teilakten auszuscheiden (Ein-

tragung des Schrittes Ăpbñ samt Zuordnung zum jeweiligen Kind und im Namensverzeichnis 

zu unterdrücken) und für dieses Kind ein neuer Ps-Akt mit dem Elternteil und dem Adoptiv-

elternteil (Grundlage ist der rechtskräftige Adoptionsbeschluss) anzulegen. Sofern ein Pg-Akt 

zu diesem Kind bestanden hat, ist auch ein neuer Pg-Akt anzulegen. Danach ist der neue Akt 

mit dem alten Fall zu verketten (Verkettung Ăverkettet mitñ und Anmerkung ĂGeschwisterkindñ). 

Der neue Ps- bzw Pg-Fall ist ebenso mit dem Adoptionsakt (P ï FC 04) zu verketten und mit 

dem Schritt Ăañ abzustreichen, sofern kein offener Vorgang zu diesem Kind vorliegt (siehe dazu 

VJ-Info 32/2021 vom 10. September 2021 samt Ergänzung vom 14. September 2021). 

 

Beim Anlegen des ersten gemeinschaftlichen Aktes ist der Menüpunkt ĂFall neu/bearbeitenñ 

und die Gattung Ps, Pu oder Pg zu wählen. 

 
 

2.1.1. Stammdaten 

In den Stammdaten sind Einbringungsdatum und die Gerichtsabteilung zu erfassen. 
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Im Defaulterfassungsweg gelangt man in die Maske des Minderjährigen. 

 

2.1.2. Verfahrensbeteiligte 

Besonderheiten in der Maske ĂMinderjªhrigerñ. 

 

 

Feld ĂGeburtsdatum:ñ Dieses Feld ist ein Pflichtfeld. Ist kein Geburtsdatum bekannt, so ist 

die Checkbox Ăunbekanntñ zu aktivieren. 

 

Checkbox ĂNicht an Elternteil zustellenñ: Die Markierung bewirkt, dass bei Zustellung an 

den Minderjährigen dieser Zusatztext am Kuvert angedruckt wird. Defaultmäßig ist diese 

Checkbox aktiviert. Diese ist nur auf Verfügung des Entscheidungsorgans zu deaktivieren. 

 

Hinweis: Das Feld Beschäftigung ist nur auszufüllen, wenn das Kind einer entgeltlichen 

regelmäßigen Tätigkeit nachgeht (zB Lehrling).  

 

Nach Erfassung der Minderjährigen sind die Daten der weiteren aktenkundigen Verfahrensbe-

teiligten einzutragen. Die häufigsten sind: 

¶ Mutter 

¶ Vater 

¶ Kinder- und Jugendhilfeträger 

¶ Zustellkurator 
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¶ Sonstige Partei (zB Großmutter oder Großvater, Kinderbeistand, Besuchsmittler usw)  

 

Hinweis: Für die Erfassung dieser Verfahrensbeteiligten steht der Defaulterfassungsweg 

nicht zur Verfügung. 

 

 Erinnern Sie sich: 

Aufgrund der Aktenlage ersichtliche Zuordnungen zum minderjährigen Kind sind bereits bei 

der Erfassung anzulegen (zB Mutter ist Obsorgeberechtigte).  

 

 

Hinweis: Bei Unterhaltsvorschusssachen ist es zwingend erforderlich beim Einzahlungs-

konto in den dafür vorgesehenen Feldern die ĂIBANñ und ĂBICñ Kontodaten zu erfassen. 
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 Beachte:  Die bereits allenfalls im Feld ĂSonstigesñ erfassten ñBICñ und ĂIBANñ Kon-

todaten sind beim Einzahlungskonto in die dafür vorgesehene Felder zu übertragen und im 

Feld ĂSonstigesñ zu löschen. 

 

Sofern einem Elternteil nicht die Obsorge zum Kind zukommt (zB Vater) ist dieser ohne ent-

sprechende Zuordnung zum Kind als normaler Verfahrensbeteiligter zu erfassen. 

 

 

 

 

 

Ein allfälliger Kinder- und Jugendhilfeträger (fr¿her ĂJugendwohlfahrtsträgerñ), welcher das 

Kind in Unterhaltssachen vertritt, ist ebenso mit der entsprechenden Zuordnung zum Kind zu 

erfassen. Sofern dieser über einen Anschriftencode verfügt, ist dieser zwingend zu verwenden. 
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 Beachte:  Seit dem 13. April 2018 (VJ-Info 15/2018) kann das ĂGeburtsdatumñ und 

ĂBeschªftigungñ bei allen Verfahrensbeteiligten erfasst werden, sofern es sich um eine 

natürliche Person handelt. Ebenso gibt es in der VJ nunmehr die Möglichkeit, mittels Eingabe 

eines Namens(teils) oder auch der Rolle nach Verfahrensbeteiligten im jeweiligen Fall zu su-

chen. Diese Funktion kann im jeweiligen Fall im Dateimenü über den Men¿eintrag ĂSuche 

nach Verfahrensbeteiligtenñ oder mit dem Shortcut ĂSTRG+Umschalt+Sñ aufgerufen wer-

den. Dies neue Funktion stellt jedoch keine ĂNamensabfrageñ dar, sondern kann ich nur im 

jeweiligen Fall nach einem bestimmten Verfahrensbeteiligten suchen. 
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Hinweis: Der Kinderbeistand ist mit der Rolle ĂSOñ (Sonstiger Verfahrensbeteiligter) zu 

erfassen und dem jeweiligen Minderjährigen mit der Zuordnung Ăist Kinderbeistand vonñ 

zuzuordnen.

 

 

Im Feld ĂSonstiger Rollentextñ ist ebenso die Bezeichnung ĂKinderbeistandñ einzugeben. 

 

 

Hinweis: Die vom Gericht herangezogene Familiengerichtshilfe ist mit der Rolle ĂSOñ 

(Sonstiger Verfahrensbeteiligter) zu erfassen und es ist im Feld ĂSonstiger Rollentextñ die 

Bezeichnung ĂFamiliengerichtshilfeñ einzutragen. 
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Hinweis: Der vom Gericht bestellte Besuchsmittler ist mit der Rolle ĂSOñ (Sonstiger Ver-

fahrensbeteiligter) zu erfassen und es ist im Feld ĂSonstiger Rollentextñ die Bezeichnung 

ĂBesuchsmittlerñ einzutragen. 

 

 

2.1.3. Fall fertig setzen 

Nach dem Erfassen sämtlicher Parteien ist der Fall fertig zu setzen und in gewohnter Form 

das vom System vergebene Aktenzeichen am Akt zu vermerken. 
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Im Defaulterfassungsweg gelangt man in die Maske des Registers. 

 

2.1.4. Als gemeinschaftlicher Akt durch Erfassung hinzufügen 

Beim Anlegen des zweiten oder dritten gemeinschaftlichen Aktes ist ebenfalls der Menüpunkt 

ĂFall neu/bearbeitenñ und die Gattung Ps, Pu oder Pg zu wählen. 

 

 

Danach ist der Menüpunkt Datei > ĂAls gemeinsch. Aktñ > Ădurch Erfassung hinzufügenñ 

zu wählen.  

 

 

Sie befinden sich beim Auswählen dieses Menüpunktes in der Stammdatenmaske. ĄKeinen-

falls ist hier der Shortcut ĂStrg-Wñ für das Aufrufen des Default-Erfassungsweges zu betä-

tigen, da sonst der gewünschte Menüpunkt zum Auswählen des zugehörigen gemeinschaftli-

chen Aktes nicht mehr verfügbar ist. 

 

Nach Auswahl von Datei > ĂAls gemeinsch. Aktñ > Ădurch Erfassung hinzufügenñ er-

scheint folgender Dialog. 



    

 - 43 - 

 

 

Hier ist das Aktenzeichen des zugehörigen gemeinschaftlichen Aktes zu erfassen. Dies ist 

notwendig, damit für alle drei Fälle in der VJ die gleichen Aktenzahlen und Prüfziffern vergeben 

werden. 

 

Nach dem Klicken des Buttons ĂHinzuf¿genñ öffnet sich der Dialog für das Kopieren der Par-

teien aus dem zugehörigen gemeinschaftlichen Akt. 

 

 

Hier sind alle Minderjährigen sowie die Rollen Mutter und Vater defaultmäßig vorausgewählt. 

Durch Setzen des Häkchens können weitere Rollen zum Kopieren ausgewählt werden. Es 

werden die ausgewählten Parteien sowie deren Zuordnungen untereinander kopiert. Um den 

Fall weiter zu erfassen, ist das Betätigen des Buttons Ăweiterñ notwendig. Nun können zu-

sätzliche Parteien und Registerschritte erfasst werden. Sobald der Fall gespeichert bzw. auf 

fertig und gespeichert gesetzt wird, erhält dieser das gleiche Aktenzeichen und die gleiche 

Prüfziffer. 

Ist auch ein dritter gemeinschaftlicher Akt vorhanden, so kann dieser mit der genannten Funk-

tion Datei > ĂAls gemeinsch. Aktñ > Ădurch Erfassung hinzufügenñ erstellt werden und 

erhält ebenfalls das gleiche Aktenzeichen. 
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2.1.5. Farblich gekennzeichnete Verlinkung 

Mit dem Speichern erhält der hinzugefügte Fall eine spezielle Verlinkung, welche farblich ge-

kennzeichnet und nur aktiv ist, wenn der zugehörige gemeinschaftliche Akt bereits in der VJ 

erfasst und gespeichert wurde. Ist der zugehörige gemeinschaftliche Akt bisher nicht erfasst, 

so erscheint die Verlinkung in hellgrauer Farbe (Ăausgegrautñ). 

Wenn der zugehörige gemeinschaftliche Akt abgetreten wurde, so erhält man beim Klick auf 

den Link den Dialog zum Ändern der Abtretung. Wurde der abgetretene Akt bereits von der 

anderen Dienststelle oder Geschäftsabteilung übernommen, so wird der Fall in der Fallansicht 

geöffnet. 

 

Über diesen Link kann im Register der zugehörige Fall in der Fall bearbeiten Ansicht geöffnet 

werden. 

 

 

Über diese Verlinkung kann man bequem zwischen den gemeinschaftlichen Akten hin- und 

herwechseln. 

Beim Wechsel zwischen den gemeinschaftlichen Akten wird eine automatische Speicherung 

vorgenommen und der Fall geschlossen.  

 

Die farblich gekennzeichnete Verlinkung steht auch in der Fallansicht zur Verfügung. 
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2.1.6. Fall abtreten 

Über den Menüpunkt Datei > ĂAls gemeinsch. Aktñ > Ăabtretenñ kann ein gemeinschaftli-

cher Akt an eine andere Dienststelle oder Geschäftsabteilung abgetreten werden. 

 

 

Hier ist wie bisher die Dienststelle zu erfassen, an die der Akt abgetreten wird. Erfolgt die 

Abtretung innerhalb derselben Dienststelle, so ist auch die Geschäftsabteilung anzugeben. 

Eine Änderung der Gattung ist hier nicht möglich, ein Ps-Fall kann immer nur in einen Ps-Fall 

abgetreten werden, ein Pu-Fall nur in einen Pu-Fall, usw. 

 

 

Diese Funktion ĂAls gemeinsch. Aktñ > Ăabtretenñ ist für jeden Ps, Pu und Pg-Akt, welcher 

abgetreten werden soll, gesondert auszuwählen. 

 

2.1.7. Übernehmen des abgetretenen Aktes 

a. Übernehmen des ersten abgetretenen Aktes 

Beim Übernehmen des ersten gemeinschaftlichen Aktes beim Zielgericht wird die Funktion 

ĂFall neuñ gewählt. 
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Danach ist die Maske ĂStammdatenñ auszuf¿llen. 

 

 

Nach Erfassung der Maske ĂStammdatenôñ ist der Menüeintrag Datei > ĂAls gemeinsch. 

Aktñ > Ădurch ¦bernahme neu anlegenñ auszuwählen. 

 

 

Hier ist das Aktenzeichen des Aktes anzugeben, welcher übernommen werden soll und die 

Funktion Ă¦bernehmenñ auszuwählen. 
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b. Übernehmen des zweiten und dritten abgetretenen Aktes 

Wenn bereits ein gemeinschaftlicher Akt zu dem betreffenden Minderjährigen beim Gericht 

durch ĂÜbernahme neu anlegenñ eines Aktes erstellt wurde, so ist immer die unten genannte 

Funktion zu wählen. 

 

Wie bereits unter Punkt 2.5.1 beschrieben, ist vor Auswahl der unten genannten Funktion zu-

erst ein Fall neu anzulegen und die Maske ĂStammdatenñ auszufüllen. 

Nach Erfassung der Maske ĂStammdatenñ ist der Menüeintrag Datei > ĂAls gemeinsch. 

Aktñ > Ădurch Übernahme hinzufügenñ auszuwählen. 

 

 

Beim Übernehmen des zweiten und dritten gemeinschaftlichen Aktes ist neben der Angabe 

des Aktenzeichens des zu übernehmenden Aktes auch das Aktenzeichen anzugeben, zu dem 

der Fall hinzugefügt werden soll. Dies ist notwendig, damit die beiden Fälle das gleiche Akten-

zeichen und die farblich hinterlegte Verlinkung erhalten. 
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c. Exkurs: Abtretung zurück an das ursprüngliche Gericht 

Wenn nur ein gemeinschaftlicher Akt an eine andere Dienststelle abgetreten wird und der an-

dere bzw. die anderen beiden gemeinschaftlichen Akten beim Quellgericht verbleiben und 

später dieser eine gemeinschaftliche Akt wieder zurück an das Quellgericht abgetreten wird, 

so erhält dieser eine neue Aktenzahl. Der wieder am Quellgericht übernommene gemein-

schaftliche Akt ist mit dem anderen bzw den beiden anderen gemeinschaftlichen Akten hän-

disch zu verketten. 

 

Beispiel: 

Quellgericht: BG 001 

Zielgericht: BG 012 

 

Bei der DSt 001 werden die gemeinschaftlichen Akten Ps und Pu angelegt. Der Pu-Fall wird 

an die DSt 012 abgetreten, während der Ps-Fall an der DSt 001 verbleibt. Später wird der Pu-

Fall wieder an das Quellgericht 001 abgetreten, noch bevor es zu einer Abtretung des Ps-

Falles zum Zielgericht 012 gekommen ist. Bei Übernahme des Pu-Falles an DSt 001 erhält 

der Pu-Fall nicht seine ursprüngliche Aktenzahl, sondern eine neue Aktenzahl. Um die Verbin-

dung zwischen Ps und Pu-Fall darzustellen, ist zwischen den beiden Fällen eine händische 

Verkettung anzulegen. 
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2.1.8. Fall löschen 

Das Löschen eines gemeinschaftlichen Aktes der Gattung Ps, Pu oder Pg wird verhindert, 

damit es nicht zum irrtümlichen Löschen von Fällen kommt. Bei Neuanlegen eines zugehöri-

gen gemeinschaftlichen Aktes würde dieser nämlich nicht mehr das gleiche Aktenzeichen er-

halten. Ein bereits gelöschter Fall kann nicht mehr reaktiviert werden. 

Falls dennoch ein Ps, Pu oder Pg-Fall irrtümlich angelegt wurde, so ist der Fall mit dem Re-

gisterschritt Ăa ï abstreichenñ abzustreichen sowie der Registerschritt Ănz ï Fall nicht zªhlenñ 

einzutragen, damit der Fall nicht in der Statistik gezählt wird.  

 

Ebenso ist beim jeweiligen Verfahrensbeteiligten (MJ, MU, VA) mit Anwählen des Kontextme-

nüpunktes ĂIn Namensabfrage unterdr¿cken/sichtbar machenñ dieser zu unterdrücken, 

damit er nicht mehr in der Namensabfrage aufscheint. 

 

 

2.1.9. Händische Migration 

Diese Funktion ermöglicht es, die bestehenden alten P-Fälle mit FC 01 in eine der neuen 

Gattungen Ps, Pu oder Pg zu übernehmen. Ähnlich wie bei der bestehenden Abtreten- und 

Übernehmen-Funktion werden alle Verfahrensbeteiligten, das Einbringungsdatum und die Ge-

richtsabteilung übernommen. Jedoch werden keine Registerschritte, Verkettungen oder Pdf-

Anhänge übernommen, weil diese mehr als einen gemeinschaftlichen Akt betreffen können.  

 

Noch offene Pärchenschritte sind im neuen Ps, Pu oder Pg-Fall nachzutragen. Im Pflegs-

chaftsfall der Gattung P mit FC 01 sind keine weiteren Eintragungen von Schritten für die Mig-

ration notwendig. Der Antragsschritt ist nicht mit dem Beendigungs-Pärchenschritt zu schlie-

Çen, auch ist der Fall nicht mit Ăañ abzustreichen, da durch die Migration der P-Fall einen neuen 

Status bekommt und somit nicht mehr auf Prüflisten und in Abfragen aufscheint. 

 

Die händische Migration des P-Falles ist nur innerhalb derselben Dienststelle und Geschäfts-

abteilung möglich. Daher ist ein Fall, der an eine andere Dienststelle oder Geschäftsabteilung 
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abgetreten werden soll, vor der Abtretung händisch zu migrieren und erst dann der jeweilige 

Ps, Pu oder Pg-Fall abzutreten. 

 

Für die händische Migration ist zuerst die Funktion ĂFall neuñ aufzurufen und dabei die Gat-

tung Ps, Pu oder Pg zu wählen, in welche der bestehende P-Fall mit Fallcode 01 zu überneh-

men ist. 

 

Die Funktion ist über den Menüpunkt Datei > ĂAls gemeinsch. Aktñ > Ădurch Übernahme 

eines P-Falles neu anlegenñ auswählbar.  

 

 

 

Danach ist der Dialog zur Eingabe des Aktenzeichens des P-Falles auszufüllen: 

 

 

Es werden alle Verfahrensbeteiligten, das Einbringungsdatum sowie die Gerichtsabteilung des 

P-Falles übernommen. Der Status des Minderjährigen wird automatisch auf Ăoffenñ gesetzt, 

Historien von Parteien werden nicht übernommen. Ebenfalls nicht übernommen werden Re-

gisterschritte, Verkettungen oder Pdf-Anhänge des P-Falles. 
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Im nächsten Bearbeitungsschritt können weitere Verfahrensbeteiligte, Registerschritte, etc er-

fasst werden. 

 

Der aus dem P-Fall entstandene Ps-, Pu- oder Pg-Fall wird über die Verkettung Ăgemein-

sch.Akt zuñ / Ăgemeinsch.Akt beiñ verbunden. Der migrierte P-Fall wird abgestrichen, erhält 

den Status Ăgeteilt ¿bernommenñ (in der Fallansicht ersichtlich) und ist nur noch in der Fallan-

sicht zu öffnen. Bei der Namensabfrage und allen anderen Abfragen scheint der migrierte P-

Fall nicht mehr in der Suchergebnisliste auf. 

 

Die ĂHªndische Migrationñ des P-Falles ist nur einmal möglich, dh es ist zu wählen, ob der 

P-Fall entweder in die Gattung Ps, Pu oder Pg übernommen wird. Die beiden weiteren Fälle 

sind wie im Punkt 2.2 über ĂFall neuñ und den Menüpunkt Datei > ĂAls gemeinsch. Aktñ > 

Ădurch Erfassung hinzufügenñ zu erstellen. Auch diese hinzuerfassten Fälle erhalten auto-

matisch die Verkettung Ăgemeinsch.Akt zuñ /Ăgemeinsch.Akt beiñ zum migrierten P-Fall. 

 

Eine Ăhªndische Migrationñ des P-Falles mit FC 01 ist nicht möglich (dh es wird technisch in 

der VJ verhindert), wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt: 

¶ offene Termine (in der Zukunft liegende Termine, die noch nicht abberaumt sind) und 

Kalendereinträge und Fristvormerke in der Zukunft 

¶ offene Gebühren 

¶ ein noch nicht entschiedener Schritt ĂVBñ im Fall enthalten ist 

¶ der Fall ist abgetreten oder übernommen 

¶ der Fall ist gelöscht 

¶ der Fall ist bereits im Status Ăgeteilt ¿bernommenñ (dh es wurde bereits einmal eine 

Ăhªndische Migrationñ durchgef¿hrt) 

 

Enthält der P-Fall offene Gebühren, so sind diese Gebühren im P-Fall zu erledigen und die 

händische Migration erst durchzuführen, sobald die Gebühren in der Kostenevidenz beendet 

sind. Wenn nun ein neuer Antrag bei Gericht einlangt, solange im bestehenden P-Fall noch 

Gebühren offen sind, so ist dieser Antrag mit dem entsprechenden Pärchenschritt im P-Fall zu 

erfassen. Erst nach Erledigung der Gebühren ist die händische Migration durchzuführen und 

noch offene Pärchenschritte im neuen Ps, Pu, oder Pg-Fall nachzutragen. 

 

Bei einem noch nicht entschiedenen Schritt ĂVBñ ist die Entscheidung des Rechtsmittelge-

richtes abzuwarten. 
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Bei noch offenen Terminen sowie Kalendereinträgen und Fristvormerken in der Zukunft sind 

diese im P-Fall zu löschen um die ĂHªndische Migrationñ zu ermöglichen und im neuen Fall 

Ps, Pu oder Pg einzutragen. 

 

Ein P-Fall, der bereits in einen Ps, Pu oder Pg-Fall migriert wurde, scheint nicht mehr im Ab-

frageergebnis auf, zB bei der Namensabfrage oder den Fällen in bestimmtem Zustand. 

 

2.1.10. Teilsperre der Gattung P ï Fallcode 01 

Es können in der Gattung P mit Fallcode 01 keine neuen Fälle angelegt, abgetreten oder über-

nommen werden.  

 

Die bereits bestehenden Fälle in der Gattung P mit FC 01 können weiterbearbeitet werden 

(Eintragung von Registerschritten wie zB Ăpbñ bei Erreichen der Volljährigkeit, Ausfertigung 

von Beschlüssen, etc).  

 

2.1.11. Defaulterfassungsweg für die Erfassung des ersten gemeinschaftlichen Ak-

tes 

 

St am m d at en
 

Min d er j äh r ig er
 

Reg ist er
 

Strg +  W
 

St rg +  W
 

Weitere Verfahrensbeteiligte
(zB Mut ter)

weitere Minderjährige
 

Strg +  (Um schalt )  G
 

Neue 
Zuordnung
 

Außerhalb des 
Defaulterfassungsweges!
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2.1.12. Register allgemein (Ps-, Pu- und Pg-Register) 

 

Im Feld ĂBemerkung 1:ñ im Register ist die Vorlage an den Entscheidungsträger zu vermer-

ken und der Akt dem Entscheidungsträger vorzulegen.  

 

 

 

  

Eintragungen im Ps, Pu- und Pg-Register 

Im Pflegschaftsverfahren werden ĂVorgªngeñ (Anträge, amtswegige Verfügungen, Erledigun-

gen usw) und Zuständigkeiten (Ri/Re) in einem Akt durch entsprechende Verfahrensschritte 

dokumentiert. Es werden jeweils der Beginn und das Ende im Register eingetragen (Pärchen-

schritte). 

Der Vorgangskatalog für das Pflegschaftsverfahren ist im elektronischen Handbuch der VJ 

(VJ-Online-Handbuch) ersichtlich und abschließend aufgezählt. Anträge und Vorgänge, die 

nicht im Vorgangskatalog aufgezählt sind, dürfen nicht erfasst werden. 

 

 Beachte: Da nunmehr Vorgänge Grundlage der PAR-Erhebungen sind (vormals: der 

Anfall), ist auf eine sorgfältige Erfassung der Verfahrensschritte besonders zu achten: 

 

Beispiele für Schrittcodes 

Beginn des Obsorge- /Unterhaltsverfahrens Ende des Obsorge- /Unterhaltsverfahrens 

ĂOañ ĂOeñ 

ĂUhañ / Ăuhañ ĂUheñ / Ăuheñ 
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Die erste Stelle eines Schrittes bezeichnet einerseits den Inhalt des Vorgangs (zB "Oa" Antrag 

auf Regelung der Obsorge) und andererseits welches Entscheidungsorgan für den jeweiligen 

Vorgang zuständig ist. 

Ist der erste Buchstabe der Kurzbezeichnung eines Verfahrensschrittes ein Großbuchstabe, 

liegt die Verfahrenszuständigkeit beim Richter, ist er ein Kleinbuchstabe, weist das auf die 

Zuständigkeit des Diplomrechtspflegers hin.  

Die letzte Stelle des Schrittes bezeichnet den Anfang oder die Beendigung des Vorgangs.  

Solange über einen bestimmten Antrag hinsichtlich eines Minderjährigen/Betroffenen nicht 

entschieden ist, kann kein weiterer gleichartiger Vorgang erfasst werden.  

 

Beispiel: Solange nicht ¿ber den Unterhaltserhºhungsantrag (ĂUhañ / Ăuhañ) eines Kin-

des entschieden ist, kann ein Herabsetzungsantrag des Unterhaltspflichtigen nicht als neuer-

licher Vorgang erfasst werden.  

Jeder Verfahrensschritt ist einem Kind (zB ĂMJ 01ñ) zuzuordnen. Betrifft ein Vorgang mehrere 

oder alle Minderjªhrigen, so ist jedem Minderjªhrigen ein eigener Verfahrensschritt (zB ĂMJ 

02ñ, ĂMJ 03ñ) im Register zuzuordnen. Dh, bei einem gemeinsamen Antrag auf Unterhaltser-

höhung für alle drei Kinder, ist im Register f¿r jedes Kind ein eigener Unterhaltsschritt (Ăuhañ) 

samt Zuordnung f¿r welches Kind (zB ĂMJ 01ñ, ĂMJ 02ñ, ĂMJ 03ñ) zu setzen. 

 

 Beachte: Die Zuordnung ĂMJ *ñ (Vorgang für alle Kinder gemeinsam) ist nunmehr zu 

unterlassen. 

 

Solange zu einem Vorgang nicht auch der korrespondierende Erledigungsschritt eingetragen 

wird, bleibt der entsprechende Schritt als offen gekennzeichnet. 

Als Schrittdatum ist das Datum der Erledigung des jeweiligen Vorgangs zu erfassen. Es ist 

daher jederzeit aus den Registereintragungen ersichtlich, ob bzw welche Vorgänge (zB An-

träge) im Akt noch nicht (gänzlich) erledigt sind.  

Im Pflegschaftsverfahren sind für 

¶ Ruhen des Verfahrens  

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens  

¶ Unterbrechung des Verfahrens  

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens  

keine eigenen Verfahrensschritte vorgesehen. Diese sind mit den bestehenden Schritten 

des Pflegschafts-Vorgangskatalogs zu dokumentieren. Bei Ruhen oder Unterbrechung des 

Verfahrens ist der jeweilige Schritt zu erledigen (zB ĂOeñ, Ăuheñ etc); bei Fortsetzung des ru-

henden oder unterbrochenen Verfahrens ist ein neuer Schritt zu erfassen (zB ĂOañ, Ăuhañ etc). 
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Das Ruhen oder die Unterbrechung sowie die Fortsetzung des ruhenden oder unterbrochenen 

Verfahrens sind in der Anmerkungsspalte zu dokumentieren. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

Zur korrekten Registerführung hat das Entscheidungsorgan die vollständige Erledigung eines 

Vorgangs (Unterhalt, Obsorge, Besuchsrecht etc) im Akt festzuhalten (es gibt keine "Teilerle-

digung" von Verfahrensschritten, ein Vorgang muss in Bezug auf eine Person abgeschlossen 

sein). 

 

2.1.13. Register in Kontaktrechtssachen (Ps-Register) 

Für die Erfassung eines Antrages auf Regelung der persönlichen Kontakte (Kontaktrecht) für 

ein minderjähriges Kind ist im Ps-Fall der Schrittcode ĂBeañ einzugeben. Die Erledigung hat 

mit dem korrespondierenden Schritt ĂBeeñ zu erfolgen. Diese Schrittcodes sind nur bei Fol-

genden Vorgängen einzutragen: 

¶ Gewährung des Kontaktrechts 

¶ Entziehung des Kontaktrechts 

¶ Änderung des Kontaktrechts 

¶ Maßnahmen zur Durchsetzung des Kontaktrechts 

¶ Ruhen des Verfahrens 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

 

Hinweis: Der Schritt ĂBeañ/ñBeeñ bleibt jedoch trotz  nderung des Wortlauts ĂBesuchs-

rechtñ auf ĂKontaktrechtñ aufgrund des KindNamR G 2013 (wirksam seit dem 1. Februar 2013) 

unverändert, lediglich der Inhalt des Schrittcodes wurde abgeändert. 
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Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

Die Registermaske könnte in der Fallansicht wie folgt aussehen: 

 

 

a) Besuchsmittler 

Für die Erfassung der Anordnung der Bestellung eines Besuchsmittlers ist im Ps-Fall der 

Schrittcode ĂBmañ einzugeben. Die Erledigung (Ende der Bestellung des Besuchsmittlers) 

hat mit dem korrespondierenden Schritt ĂBmeñ zu erfolgen. 

 

 Erinnern Sie sich: Die Bestellung eines Besuchsmittlers kann nur im Rahmen eines 

Kontaktverfahrens für die Dauer von fünf Monaten erfolgen. 

 

Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Anordnung der Bestellung eines Besuchsmittlers 

¶ Ende der Bestellung des Besuchsmittlers 

 

 Beachte: Mit der Anordnung der Erstbestellung eines Besuchsmittlers für die Dauer von 

fünf Monaten fällt keine gerichtliche Gebühr an. Für die weitere Bestellung/Verlängerung des 

Besuchsmittlers f¿r die Dauer von drei Monaten fªllt eine gerichtliche Geb¿hr in Hºhe von ú 
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221 an. Bei weiterer Verlängerung für weitere drei Monate fällt neuerlich eine Gebühr in der-

selben Höhe an. Die anfallenden Gebühren sind vom Kostenbeamten mittels Zahlungsauffor-

derung der zahlungspflichtigen Partei (Gebührencode: G 99) vorzuschreiben. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

 Erinnern Sie sich: Der vom Gericht bestellte Besuchsmittler ist mit der Rolle ĂSOñ 

(Sonstiger Verfahrensbeteiligter) zu erfassen und es ist im Feld ĂSonstiger Rollentextñ die 

Bezeichnung ĂBesuchsmittlerñ einzutragen. 

 

 

b) Vorläufige Entscheidung über das Recht auf persönliche Kontakte (Kontaktrecht) 

gemäß § 107 Abs 2 AußStrG 

 

Für die vorläufige Entscheidung über Recht auf persönliche Kontakte (Kontaktrecht) gemäß § 

107 Abs 2 AußStrG ist im Ps-Fall der Schritt ĂBevñ einzugeben. Dieser Schritt dokumentiert 

lediglich die ergangene vorläufige Entscheidung des Gerichtes. 

 

 Erinnern Sie sich: Eine vorläufige Entscheidung über Recht auf persönliche Kontakte 

kann nur im Rahmen eines anhängigen Kontaktrechtsverfahrens erfolgen. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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2.1.14. Register in Obsorgeverfahren (Ps-Register) 

Für die Erfassung eines Antrags bzw amtswegigen Vorgangs in Obsorgeangelegenheiten ist 

im Ps-Fall der Schrittcode ĂOañ einzugeben. Die Erledigung hat mit dem korrespondierenden 

Schritt ĂOeñ zu erfolgen. Wird jedoch mittels Beschluss die Ăgemeinsameñ Obsorge beschlos-

sen oder im Rahmen eines laufenden Obsorgeverfahrens eine gerichtliche Vereinbarung ge-

schlossen, so ist hier der korrespondierende Schritt ĂOegemñ einzutragen. 

 

Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Regelung der Obsorge 

¶ Sicherung der Erziehung Minderjähriger (insbesondere alle gerichtlichen Maßnahmen 

gemäß § 181 ABGB) 

¶ Ruhen des Verfahrens 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens  

 

Hinweis: Seit dem 1. Jänner 2012 sind Obsorgeverfahren nur mehr mit diesem Regis-

terschritt einzutragen. Die speziellen Personenangelegenheiten sind mit dem neuen Schritt 

ĂSpañ/ñspañ ï ĂSpeñ/ñspeñ einzutragen. 

 

Die Registermasken könnten in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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a. Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung 

Für die Erfassung einer Anordnung der Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung ist im 

Ps-Fall der Schrittcode ĂPhañ einzugeben. Die Erledigung hat mit dem korrespondierenden 

Schritt ĂPheñ zu erfolgen. 

 

 Erinnern Sie sich: Diese Phase kann nur im Rahmen eines anhängigen Obsorgeverfah-

rens und für die Dauer von sechs Monaten angeordnet werden. 

 

Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Anordnung Phase vorläufige elterliche Verantwortung 

¶ Beendigung Phase vorläufige elterliche Verantwortung 

 

 

Die Registermasken könnten in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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b. Vorläufige Entscheidung über die Obsorge 

Für die vorläufige Entscheidung über die Obsorge gemäß § 107 Abs 2 AußStrG ist im Ps-Fall 

der Schritt ĂOevñ einzugeben. Dieser Schritt dokumentiert lediglich die ergangene vorläufige 

Entscheidung des Gerichtes. 

 Erinnern Sie sich: Eine vorläufige Entscheidung über die Obsorge kann nur im Rahmen 

eines anhängigen Obsorgeverfahrens erfolgen. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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c. Anordnung einer erforderlichen Maßnahme 

Für die Anordnung einer erforderlichen Maßnahme gemäß § 107 Abs 3 AußStrG ist im Ps-Fall 

der Schritt ĂEmañ einzugeben. Dieser Schritt dokumentiert lediglich die ergangene Anordnung 

einer erforderlichen Maßnahme des Gerichtes. 

 

Hinweis: Dieser Schritt bezieht sich nicht auf einen Minderjährigen. 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

d. Kinderbeistand (Bestellung/Nichtbestellung) 

Für die Erfassung eines amtswegigen Vorgangs in Kinderbeistandsangelegenheiten ist im je-

weiligen Verfahren der Schrittcode ĂKiañ/ñkiañ einzugeben. Die Erledigung hat bei der Bestel-

lung eines Kinderbeistandes mit dem korrespondierenden Schritt ĂKieñ/ñkieñ zu erfolgen. 

Wird jedoch ein Kinderbeistand nicht bestellt, so ist der korrespondierende Schritt ĂKinñ/ñkinñ 

einzugeben. 

 

Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Amtswegige Bestellung eines Kinderbeistandes 

¶ Anregung der Bestellung eines Kinderbeistandes 

¶ Nichtbestellung eines Kinderbeistandes 

 

Für die Beendigung der Bestellung eines Kinderbeistandes ist der Schrittcode Ăentvnñ zu set-

zen: Dieser Schrittcode ist nur bei Folgenden Erledigungen einzutragen: 

¶ Abbestellung des Kinderbeistandes 

¶ Widerruf der Bestellung eines Kinderbeistandes 

¶ Tod des Kinderbeistandes 

¶ Rechtskräftige Beendigung des Verfahrens zur Bestellung eines Kinderbeistandes 
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Hinweis: Der Kinderbeistand ist mit der Rolle ĂSOñ (Sonstiger Verfahrensbeteiligter zu 

erfassen und dem jeweiligen Minderjährigen mit der Zuordnung Ăist Kinderbeistand vonñ 

zuzuordnen. 

 

Die Registermasken könnten in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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e. Entscheidung über eine gesetzte Maßnahme des Kinder- und Jugendhilfeträgers 

(Zulässigkeit der Kindesabnahme) 

Für die Erfassung eines Antrages auf einer vorläufigen Entscheidung gemäß § 107 a AußStrG 

(Kindesabnahme zulässig) ist im Ps-Fall der Schrittcode ĂKazañ einzugeben. Die Erledigung 

(Entscheidung über Zulässigkeit der Kindesabnahme) hat mit dem korrespondierenden Schritt 

ĂKazeñ zu erfolgen.  

Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Kindesabnahme zulässig - Antrag 

¶ Entscheidung über Zulässigkeit der Kindesabnahme 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

f. Spezielle Personenangelegenheiten 

Für die Erfassung eines Antrags bzw amtswegigen Vorgangs in speziellen Personenangele-

genheiten ist im Ps-Fall der Schrittcode ĂSpañ/ñspañ einzugeben. Die Erledigung hat mit dem 

korrespondierenden Schritt ĂSpeñ/ñspeñ bzw mit ĂSpegemñ zu erfolgen. 

 

 Beachte: Der Schritt ĂSpegemñ ist nur für die gerichtlichen Vereinbarungen ohne 

Antrag (Vorsprache beider Elternteile bei Gericht) über die Ăgemeinsameñ Obsorge zu ver-

wenden. 

 

Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Bestellung, Enthebung und Umbestellung eines gesetzlichen Vertreters und Kurators 

¶ Belehrung von Minderjährigen über das Unrecht strafbarer Handlungen 

¶ Gerichtliche Vereinbarungen ¿ber die Ăgemeinsameñ Obsorge ohne Antrag (Vorspra-

che beider Elternteile bei Gericht) 

¶ Erklärung der Ehemündigkeit 

¶ Ersetzung der Einwilligung oder Zustimmung durch das Pflegschaftsgericht 
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¶ Niederschrift über die Anerkennung der Vaterschaft (wenn Niederschrift beim Gericht 

aufgenommen wurde) 

¶ Legitimation unehelicher Kinder durch den Bundespräsidenten 

¶ Ruhen des Verfahrens 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens  

 

Hinweis: Seit dem 1. Juli 2012 sind die Schritte ĂSpañ/ñspañ und ĂSpeñ/ñspeñ auch in 

den Gattungen ĂPgñ und ĂPuñ freigegeben und können somit auch in diesen Gattungen ein-

getragen werden. 

 

Die Registermasken könnten in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen 

 

 

 

 

 

 Hinweis: Seit dem 1.Juli 2013 darf f¿r die Ă¦bermittlung der Vereinbarung ¿ber die ge-

meinsame Obsorge vom Standesamtñ kein Schritt mehr erfasst werden. Es ist in diesem Fall 

ein Ps-Akt anzulegen, der gleich mit dem Schritt Ăañ abzustreichen ist. 
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g. Übermittlung des Aktes an die Familiengerichtshilfe 

Wird ein Akt an die Familiengerichtshilfe übermittelt so ist im Ps-Fall der Schritt ĂFghñ (Akt zur 

Familiengerichtshilfe) einzugeben. Langt der Akt wieder bei Gericht ein so ist der korrespon-

dierende beendende Schritt ĂFghzñ (Akt von Familiengerichtshilfe zurück) einzugeben. 

 

Das Abgangsverzeichnis wurde um diese beiden Schritte entsprechend erweitert. 

Durch die Eingabe des Schrittes ĂFghñ wird der Fall automatisch in der Abfrageliste ĂAb-

gangsverzeichnisñ aufgenommen. 

Mit Eingabe des Schrittes ĂFghzñ wird er aus der Liste wieder entfernt. 

 

 Erinnern Sie sich: Die Familiengerichtshilfe ist mit der Rolle ĂSOñ (Sonstiger Verfah-

rensbeteiligter) zu erfassen und ist im Feld ĂSonstiger Rollentextñ der Begriff ĂFamilienge-

richtshilfeñ einzutragen. 

 

Die Registermasken könnten in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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2.1.15. Register in Unterhaltssachen (Pu-Register) 

Für die Erfassung eines Antrags bzw amtswegigen Vorgangs in Unterhaltssachen ist im Pu-

Fall der Schrittcode ĂUhañ/ñuhañ einzugeben. Die Erledigung hat mit dem korrespondieren-

den Schritt ĂUheñ/ñuheñ zu erfolgen. 

 

Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Festsetzung von Unterhalt/Kostenersatz 

¶ Erhöhung von Unterhalt/Kostenersatz 

¶ Herabsetzung von Unterhalt/Kostenersatz 

¶ Enthebung von der Unterhaltsleistung/Kostenersatz 

¶ Festsetzung eines Sonderbedarfs 

¶ Verfahren zur Durchsetzung von inländischen Unterhaltsansprüchen im Ausland sowie 

ausländischer Unterhaltsansprüche im Inland 

¶ Abänderungsverfahren 

¶ Ruhen des Verfahrens 

¶ Unterbrechen des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens  

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

 

 Beachte: 

Aufgrund eines Oppostions- bzw Impugnationsantrages (Einwendungen gegen den Anspruch 

und gegen die Exekutionsbewilligung im Kindesunterhaltsverfahren) sind folgende besondere 

Schrittcodes im Register zu setzen: 

¶ ĂOpañ/ñopañ - Opposition- bzw Impugnationantrag 

¶ ĂOpeñ/ñopeñ - Oppositions- bzw Impugnationsantrag erledigt 
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ü Auf die Erläuterungen im ĂHinweisñ auf Seite 34/35 wird verwiesen! 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

2.1.16. Register in Unterhaltsvorschusssachen (Pu-Register) 

Für die Erfassung eines Antrags bzw amtswegigen Vorgangs in Unterhaltsvorschussangele-

genheiten ist im Pu-Fall der Schrittcode ĂUvañ/ñuvañ einzugeben. Die Erledigung hat mit dem 

korrespondierenden Schritt ĂUveñ/ñuveñ zu erfolgen. Diese Schrittcodes sind nur bei Folgen-

den Vorgängen einzutragen: 

¶ Gewährung von Unterhaltsvorschüssen 

¶ Erhöhung von Unterhaltsvorschüssen 

¶ Herabsetzung von Unterhaltsvorschüssen 

¶ Weitergewährung von Unterhaltsvorschüssen 

¶ Einstellung von Unterhaltsvorschüssen 

¶ Rückersatz von Unterhaltsvorschüssen 

¶ Innehaltung von Unterhaltsvorschüssen 

¶ Abänderungsverfahren 

¶ Ruhen des Verfahrens 

¶ Unterbrechen des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens  

 

Hinweis: Wird im Rahmen eines Vorschussverfahrens vom Entscheidungsträger die In-

nehaltung der Vorschüsse wegen Bedenken gemäß § 7 UVG beschlussmäßig ange-

ordnet, ist im Register der Schritt ĂU/uvañ zu setzen, welcher die amtswegige Einleitung 
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des Vorschussverfahrens dokumentiert. Der erledigende Schritt ĂU/uveñ ist erst mit fachli-

cher Sachentscheidung über das anhängige Verfahren, und zwar mit Beschluss über die 

Herabsetzung oder Einstellung von Unterhaltsvorschüssen bzw. mit Beschluss über Aufhe-

bung der Innehaltung, im Register zu setzen. 

Wurde jedoch aufgrund eines Rekurses gegen die Vorschussgewährung/erhöhung die Inne-

haltung gem. § 16 UVG beschlussmäßig angeordnet, ist nicht mehr erneut der Pärchen-

schritt "U/uva" - "U/uve" im Register zu setzen (siehe VJ-Info 37/2021 vom 18. Oktober 

2021). 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

Für die Abfertigung von Unterhaltsvorschussbeschlüssen über die zentrale Poststraße stehen 

derzeit insgesamt 96 verschiedene Textvarianten zur Verfügung. Dazu ist der Schrittcode 

ĂUVñ zu erfassen. 

 

2.1.17. Register in Geld- und Vermögensangelegenheiten (Pg-Register) 

Für die Erfassung eines Antrags bzw amtswegigen Vorgangs in Geld- und Vermögensange-

legenheiten ist im Pg-Fall der Schrittcode ĂGeañ/ñgeañ einzugeben. Die Erledigung hat mit 

dem korrespondierenden Schritt ĂGeeñ/ñgeeñ zu erfolgen. Diese Schrittcodes sind nur bei 

Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Genehmigung von Vertretungshandlungen in Vermögensangelegenheiten 

¶ Sicherung, Verwaltung und Freigabe des Vermögens des minderjährigen Kindes 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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2.1.18. Ausfertigungen 

In den drei Gattungen Ps, Pu und Pg sind alle Anhänge und Rechtsmittelbelehrungen aus-

wählbar, die auch in der Gattung P Fallcode 01 freigegeben waren. 

 

Anhänge/ Rechtsmittelbelehrungen: 

ANHEK: Gehaltsauskunft 

ANHP: Rechnungslegung 

PANT: Antrittsrechnung des gesetzlichen Vertreters 

POSVE: Vereinbarung der Obsorge 

RMB1: Rechtsmittelbelehrung zur erstinstanzlichen Entscheidung 

RMB2: Rechtsmittelbelehrung zur Zustellung der Rekursschrift 

RMB3: Rechtsmittelbelehrung zur Rekursentscheidung 

RMB4: Rechtsmittelbelehrung zur Zustellung des Revisionsrekurses 

 

2.1.19. Übermittlungspflicht der Gerichte in Personenstandsachen 

 

Seit dem 1. Februar 2013 sind die Gerichte nach dem Personenstandsgesetz 2013 (PStG 

2013) und der Personenstandsgesetzdurchführungsverordnung 2013 (PStG-DV 2013) ver-

pflichtet alle Entscheidungen oder Vereinbarungen über die Festsetzung, Entziehung, Über-

tragung usw der Obsorge zu einem minderjährigen Kind an die Personenstandsbehörde am 

Sitz des Gerichtes zu übermitteln. Seit dem 1. November 2014 nunmehr auch nach Maßgabe 

der technischen Möglichkeiten in elektronischer Form. 
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2.2. FC 02 ï Abwesenheitspflegschaft  

2.2.1. Einleitung 

 Erinnern Sie sich: Wenn eine Person abwesend ist und durch seine Abwesenheit seine 

Rechte verletzt werden oder dadurch Rechte dritte Personen verletzt werden, kann für die 

abwesende Person entweder über Antrag oder auch von Amts wegen ein Abwesenheitskura-

tor bestellt werden. Wenn Rechte Dritte gefährdet sind, erfolgt zumeist ein entsprechender 

Antrag, wenn die Rechte des Abwesenden selbst gefährdet sind, erfolgt zumeist die Einleitung 

von Amtswegen. 

Funktionell ist für dieses Verfahren entweder der Richter (Abwesender ist nicht österreichi-

scher Staatsbürger oder ausländischer Aufenthalt des Abwesenden) oder der Diplomrechts-

pfleger zuständig. 

 

Der bestellte Abwesenheitskurator ist mit dem Bestellungsbeschluss in der Ediktsdatei einzu-

tragen und gilt für alle anhängigen Verfahren, welche gegen den Abwesenden anhängig sind 

oder anhängig gemacht werden. 

Der bestellte Abwesenheitskurator vertritt den Abwesenden solange, bis dieser wieder selbst 

auftritt oder einen eigenen Bevollmächtigten namhaft macht. Tritt dieser Fall ein, so ist der 

bestellte Abwesenheitskurator wieder zu entheben und ist nach Rechtskraft des Enthebungs-

beschlusses der Abwesenheitskurator aus der Ediktsdatei zu löschen. 

 

2.2.2. Stammdaten 

In den Stammdaten sind Einbringungsdatum, die Gerichtsabteilung und der Fallcode zu erfas-

sen. 

 

 

Im Defaulterfassungsweg gelangt man in die Maske des Abwesenden. 
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2.2.3. Abwesender 

Im Anschriftblock ist die Checkbox Ăunbekanntñ zu aktivieren. Die letzte bekannte Wohnan-

schrift ist im Feld ĂSonstigesñ zu erfassen. 

 

 

 

Nachdem vom Entscheidungsorgan mit Beschluss ein Abwesenheitskurator bestellt wurde, ist 

der Abwesenheitskurator zu erfassen und dem Abwesenden zuzuordnen.  

 

Hinweis: In einer Abwesenheitspflegschaftssache entspricht der Abwesenheitskurator 

dem Defaultvertreter und kann somit mit der Tastenkombination ĂStrg+Eñ angelegt werden. 
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2.2.4. Register 

Für die Erfassung eines Antrages bzw amtswegigen Vorgangs in Abwesenheitsangelegenhei-

ten ist für ein Bestellungsverfahren der Schrittcode ĂOañ/Ăoañ und für Vermögensangelegen-

heiten der Schrittcode ĂGeañ/Ăgeañ einzugeben. Die Erledigung hat mit dem korrespondie-

renden Schritte ĂOeñ/Ăoeñ bzw mit ĂGeeñ/Ăgeeñ zu erfolgen. Diese Schrittcodes sind nur bei 

Folgenden Vorgängen einzutragen. 

 

Bestellung eines Abwesenheitskurators: 

¶ Bestellung eines Abwesenheitskurators  

¶ Enthebung eines Abwesenheitskurators nach Wegfall der Voraussetzungen  

¶ Umbestellung eines Abwesenheitskurators 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

¶ Abänderungsverfahren 

 

Geld- und Vermögensangelegenheiten  

¶ Genehmigung von Vertretungshandlungen  

¶ Sicherung, Verwaltung und Freigabe des Vermögens der abwesenden Person 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

¶ Abänderungsverfahren 

 

Die Registermasken könnten in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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2.3. FC 03 ï Unterhaltssachen von im Ausland lebenden Minderjährigen 

2.3.1. Einleitung 

 Erinnern Sie sich:   

In diesem Fallcode sind lediglich jene Fälle einzutragen, bei denen es sich um Minderjährige 

mit ausländischer Staatsbürgerschaft mit Aufenthalt im Ausland handelt, welche einen Unter-

haltsanspruch gegen einen Unterhaltsschuldner im Inland geltend machen. 

Zur Durchführung eines Vergleichsversuchs mit dem Unterhaltsschuldner ist vorerst nur ein 

Nc-Verfahren zu eröffnen und Nc-Akt anzulegen (kein Pu-Akt). 

Die funktionelle Zuständigkeit richtet sich danach, ob ausländisches Recht (Richterzuständig-

keit) oder inländisches Recht (Diplomrechtspflegerzuständigkeit) in diesem Verfahren anzu-

wenden ist. 

In den Stammdaten sind Einbringungsdatum, die Gerichtsabteilung und der Fallcode 03 zu 

erfassen. 

Die aktenkundigen Daten des Minderjährigen, der Eltern und allfälliger Vertreter sind analog 

der Erfassung eines Pu-Falles zu erfassen und wird darauf verwiesen. Aus diesem Grund 

bedarf es keiner näheren Beschreibung der Fallerfassung mehr. 

 

 Beachte:  Aufgrund der VJ-Info 18/2020 vom 27. April 2020 sind Anträge von 

ausländischen Behörden, welche aufgrund einer eingetretenen Legalzession den 

Kindesunterhalt anstelle eines minderjährigen Kindes gegen einen im Inland lebenden 

Unterhaltsschuldner geltend machen in der Gattung ĂP ï FC 03ñ einzutragen. Ist die 

Behörde aufgrund einer Legalzession Antragstellerin, dann ist diese als 1. Partei zu 

erfassen und ist im zweiten Feld ĂSonstigesñ (Über Einzahlungs-/ziehungskonto) 

ĂLZñ und ĂName der unterhaltsberechtigten Personñ anzuführen. 

 

Beispiel: 
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2.3.2. Register 

Für die Erfassung bzw die Erledigung eines Vorgangs sind die Schrittcodes ĂUhañ/ñuhañ bzw 

ĂUheñ/ñuheñ einzutragen. 

 

Unterhalt  

¶ Festsetzung von Unterhalt 

¶ Erhöhung von Unterhalt 

¶ Herabsetzung von Unterhalt 

¶ Enthebung von der Unterhaltsleistung 

¶ Festsetzung eines Sonderbedarfs  

¶ Abänderungsverfahren 

¶ Ruhen des Verfahrens 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 
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2.4. FC 04 - Adoption minderjähriger Kinder 

2.4.1. Einleitung 

Anträge auf Adoption von Minderjährigen sind im P-Register unter FC 04 einzutragen. Die 

Aufhebung einer Adoption ist in dem Akt zu erledigen, in dem auch die Bewilligung der Adop-

tion erfolgte. 

Adoptionen fallen ausschließlich in die Zuständigkeit des Richters. 

 

Langt ein Antrag auf Adoption eines minderjährigen Kindes ein, so ist nach Durchführung einer 

bundesweiten Namensabfrage jedenfalls ein neuer Pflegschaftsakt mit dem FC 04 zu eröff-

nen. Dies gilt auch für jene Fälle, bei denen bereits eine Pflegschaftssache mit Gattung ĂPñ 

(FC01), ĂPuñ, ĂPgñ oder ĂPsñ besteht.  

Der unter FC 04 neu erfasste Fall ist mit dem bereits bestehenden Pflegschaftsakt zu verketten 

(siehe VJ-Info 33/2021 vom 15. September 2021). 

 

 Beachte:  Wurde ein Kind rechtskräftig adoptiert (Erledigung der Adoption im jeweiligen 

Adoptionsfall - Gattung P FC 04) und besteht bereits zu diesem adoptierten Kind ein Pflegs-

chaftsakt (Ps-, Pu- bzw Pg-Akt), ist dieses Kind aus den alten Teilakten auszuscheiden (Ein-

tragung des Schrittes Ăpbñ samt Zuordnung zum jeweiligen Kind und im Namensverzeichnis 

zu unterdrücken) und für dieses Kind ein neuer Ps-Akt mit dem Elternteil und dem Adoptiv-

elternteil (Grundlage ist der rechtskräftige Adoptionsbeschluss) anzulegen. Sofern ein Pg-Akt 

zu diesem Kind bestanden hat, ist auch ein neuer Pg-Akt anzulegen. Danach ist der neue Akt 

mit dem alten Fall zu verketten (Verkettung Ăverkettet mitñ und Anmerkung ĂGeschwisterkindñ). 

Der neue Ps- bzw Pg-Fall ist ebenso mit dem Adoptionsakt (P ï FC 04) zu verketten und mit 

dem Schritt Ăañ abzustreichen, sofern kein offener Vorgang zu diesem Kind vorliegt (siehe dazu 

VJ-Info 32/2021 vom 10. September 2021 samt Ergänzung vom 14. September 2021). 

 

Hinweis: Zur Vermeidung von zu Unrecht ausbezahlten Unterhaltsvorschüssen wäre wei-

ters eine Kopie des Adoptionsantrages und Adoptionsvertrages zu einem bestehenden Pu-Akt 

zu nehmen und der Pu-Akt dem zuständigen Diplomrechtspfleger vorzulegen, damit der Ent-

scheidungsträger allfällige notwendige Maßnahmen (zB Innehaltung der Unterhaltsvor-

schüsse) setzen kann. 

 

 Beachte: Aufgrund der VJ-Info 15/2018 vom 11. April 2018 können nunmehr die Rollen 

ĂMutterñ bzw ĂVaterñ mehrfach in einem Fall der Gattung ĂPñ erfasst werden. 
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Somit sind aufgrund dieser Neuerung nunmehr die Daten des Wahlkindes (Rolle ĂMinder-

jährige/rñ), der antragstellenden Wahleltern (Rolle ĂMutterñ und/oder ĂVaterñ) und jener 

der leiblichen Eltern (Rolle ĂMutterñ und ĂVaterñ) zu erfassen. Zusätzlich ist bei erfassten 

Wahleltern im Feld ĂSonstigesñ (unter dem Feld ĂStaatsangeh.ñ) die Bezeichnung ĂWahl-

vaterñ und/oder ĂWahlmutterñ, bei den erfassten leiblichen Eltern ist im Feld ĂSonstigesñ 

(unter dem Feld ĂStaatsangeh.ñ) die Bezeichnung Ăleibliche Mutter/Vaterñ zu erfassen. 

Durch die Angabe des jeweiligen Zusatzes im Bereich ĂSonstigesñ wird dieser Zusatz am 

Pflegschaftsbogen angeführt und ist dieser auch am Ausdruck des Pflegschaftsbogens er-

sichtlich. 

 

2.4.2. Register 

Für die Erfassung eines Adoptionsantrags ist der Schrittcode ĂAañ einzugeben. Die Erledi-

gung hat mit dem korrespondierenden Schritt ĂAeñ zu erfolgen. Diese Schrittcodes sind nur 

bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Bewilligung der Annahme minderjähriger Personen an Kindes statt 

¶ Widerruf der Bewilligung oder Aufhebung der Wahlkindschaft minderjähriger Personen 

(auch Inkognitoadoption) 

¶ Ruhen des Verfahrens 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des ruhenden Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens  

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

Bei einer Adoption gleichgeschlechtlicher Paare ist im Register zusätzlich der Statistikschritt 

Ăstkñ mit der Kennung ĂSAGñ für die sogenannte ĂStiefkindadoptionñ einzutragen. 

 



    

 - 77 - 

2.4.3. Besonderheiten bei der Inkognitoadoption 

Handelt es sich um eine Inkognitoadoption, so sind im Register (wie auch bei der Aktenfüh-

rung) besondere Vorschriften einzuhalten: 

 

Bei einer Inkognitoadoption dürfen wegen der eingeschränkten Akteneinsicht und Aus-

kunftserteilung weder der neue Name, noch die neue Anschrift des Wahlkindes erfasst 

werden. Die Wahleltern sind nicht zu erfassen.  

 

Im Zuge der Erfassung des Falles ist das minderjährige Kind mit dem ursprünglichen Namen 

zu erfassen und im Anschriftblock die Checkbox Ăunbekanntñ zu aktivieren. Im Feld ĂSonstigesñ 

ist das Wort ĂINKOGNITOADOPTIONñ zu erfassen. 

 

 

 Erinnern Sie sich: Für jede Akteneinsicht ist die Genehmigung des Richters einzuholen. 

  

2.5. FC 51 ï Erwachsenschutzrecht 

 Erinnern Sie sich: Seit dem 1. Juli 2018 ist das neue 2. Erwachsenenschutz-Gesetz 

(2.ErwSchG) in Kraft getreten, womit die Alternativen zur gerichtlichen Erwachsenenvertre-

tung (bisher: Sachwalterschaft) ausgebaut wurden. Es stehen künftig für volljährige (schutz-

berechtigte) Personen (= betroffene Personen) neben der Ăgerichtlichen Erwachsenenver-

tretungñ neue Arten der gesetzlichen Vertretung zur Verfügung, und zwar die ĂVorsorgevoll-

machtñ, die ñgewªhlte Erwachsenenvertretungñ und die Ăgesetzliche Erwachsenenver-

tretungñ.  
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Das neue Erwachsenenschutz-Gesetz basiert somit auf dem sogenannten Ă4 Sªulenmodellñ 

1. Säule: Vorsorgevollmacht 

2. Säule: Gewählte Erwachsenenvertretung 

3. Säule: Gesetzliche Erwachsenenvertretung (vormals ĂVertretungsbefugnis nªchster 

Angehºrigerñ) 

4. Säule: Gerichtliche Erwachsenenvertretung (vormals ĂSachwalterschaftñ) 

2.5.1. Einleitung 

Die gerichtliche Erwachsenenvertretung, welche wie bisher durch die gerichtliche Bestellung 

entsteht, lºst dabei die alte ĂSachwalterschaftñ ab.  

In die Errichtung der Vorsorgevollmacht, gewählten Erwachsenenvertretung und gesetzlichen 

Erwachsenenvertretung sind die Gerichte nicht eingebunden.  

 

Die gewählte und gesetzliche Erwachsenenvertretung unterliegen aber ï anders als Vorsor-

gebevollmächtigte - derselben gerichtlichen Kontrolle wie die gerichtliche Erwachsenenver-

tretung. Sobald das Gericht von der Eintragung/Registrierung der gewählten und gesetzlichen 

Erwachsenenvertretung im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) er-

fährt, ist in der Gattung ĂPñ, FC 51, ein Akt anzulegen und die Rolle des entsprechenden 

Vertreters zu erfassen. 

 

 Beachte: Die jeweiligen Errichtungsstellen (Rechtsanwalt /Notar /Erwachsenschutzver-

ein) sind gemäß § 140 h Notariatsordnung (NO) gesetzlich verpflichtet, von einer Registrierung 

einer Ăgewªhltenñ und Ăgesetzlichenñ Erwachsenenvertretung das Gericht unverzüglich 

verständigen. 

 

Die Erfassung/Anlegung einer neuen gerichtlichen Erwachsenenvertretung hat, nach erfolgter 

Anregung durch Dritte oder über Antrag der volljährigen schutzberechtigten Person selbst, 

ebenfalls in der Gattung ĂP- FC 51ñ, zu erfolgen.  

Funktionell ist für das gerichtliche Bestellungsverfahren ausschließlich der Richter zuständig. 

 

Hinweis: Der ĂFC 51ñ in der Gattung ĂPñ (neu ĂErwachsenenschutzrechtñ) erfasst nun-

mehr auch den Bereich ĂVorsorgevollmachtñ, der bisher dem FC 52 zugeordnet war. Dem-

nach können ab dem 1. Juli 2018 keine neuen Fälle mit FC 52 mehr erfasst werden. Beste-

hende Fälle können jedoch weiterhin bearbeitet werden. Sollten bestehende Fälle nach dem 
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1. Juli 2018 abgetreten werden müssen, ist von der alten Dienststelle der alte Fall abzustrei-

chen. Die neu zustªndige Dienststelle erfasst hªndisch einen neuen Fall in der Gattung ĂP - 

FC 51ñ, mit den neuen Verfahrensbeteiligten und legt eine Verkettung zum alten Fall an (Ăver-

kettet mitñ). 

 

 Beachte: Anstelle der Rolle ĂBevollmªchtigte Personñ gibt es nunmehr im FC 51 die 

Rolle ĂVorsorgebevollmªchtigte Person (VB)ñ. 

 

Aufgrund des neuen Erwachsenenschutzrechts haben sich auch einige Bezeichnungen/Rollen 

der Verfahrensbeteiligten geändert bzw wurden neue Rollen geschaffen. 

 

Folgende Rollen stehen nunmehr seit 1. Juli 2018 zur Verfügung: 

¶ ĂGEñ = Gerichtliche Erwachsenenvertretung (vormals Rolle ĂSWñ = Sachwalter) 

¶ ĂSEñ = Gesetzliche Erwachsenenvertretung  

¶ ĂWEñ = Gewªhlte Erwachsenenvertretung 

¶ ĂEEñ = Einstweilige Erwachsenenvertretung 

¶ ĂBRñ = Besonderer Rechtsbeistand 

¶ ĂVBñ = Vorsorgebevollmªchtigte Person 

¶ ĂVVñ = Vereinsvertretung (vormals Rolle ĂVWñ = Vereinssachwalter) 

¶ ĂRBñ = Rechtsbeistand (f¿r das Verfahren) gemªÇ Ä 119 AuÇStrG 

 

Diese Rollen sind auch im Namensverzeichnis abfragbar. Im Suchergebnis wird unter dem 

Punkt ĂSonstigesñ bei jenen Rollen, wo dies auch erfassbar ist und erfasst wurde, das Be-

stelldatum, die Art der Vertretung und der Bereich angezeigt. 

 

Änderung bei bestehenden Verfahrensbeteiligten: 

 

Anstelle der Rolle ĂBevollmªchtigte Personñ gibt es nunmehr im FC 51 die Rolle ĂVorsor-

gebevollmªchtigte Person (VB)ñ. 

 

Die Rolle ĂBetroffene Person (BE)ñ bleibt in unveränderter Form für die nunmehr Ăerwach-

sene schutzberechtigte Personñ bestehen und sind auch die Daten der Person in unverän-

derter Form zu erfassen. 

 

Die Rolle ĂSachwalter (SW)ñ kann mit 1. Juli 2018 nicht mehr neu angelegt werden. Sie bleibt 

jedoch für die alten bereits erfassten Fälle zunächst bestehen. Ist bereits ein/e Sachwalter/in 

erfasst, bleibt die Rolle zunächst bestehen (dies gilt auch für die Übernahme abgetretener 
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Fälle). Für anhängige Verfahren (vor dem 1. Juli 2018 angefallen), die mit einer Bestellung 

(nach dem 1. Juli 2018) enden, kann nur die neue Rolle der gerichtlichen Erwachsenenvertre-

tung angelegt werden. Wird ein Fall kopiert, wird die Rolle ĂSachwalter (SW)ñ nicht mitkopiert. 

Wird der Sachwalter jedoch umbestellt, so ist der neue Erwachsenenvertreter mit der Rolle 

ĂGerichtliche Erwachsenenvertretung (GE)ñ zu erfassen und ist die alte Rolle ĂSachwalter 

(SW)ñ zu löschen. Die gelöschte Rolle ist mit dem Bereich der Tätigkeiten im Punkt Ăge-

lºschte Verfahrensbeteiligteñ in der Fallansicht sichtbar. 

 

Die Rolle ĂVereinssachwalter (VW)ñ wurde mit 1. Juli 2018 gesperrt und kann nicht mehr 

eingetragen/erfasst werden. Anstelle dieser steht künftig die Rolle ĂVereinsvertretung (VV)ñ 

zur Verfügung. Wird ein Fall kopiert, wird die noch bestehende Rolle ĂVereinssachwalter 

(VW)ñ nicht mitkopiert. 

 

Für eine betroffene Person können mehrere Vertreter/innen tätig sein. In einem Fall können 

daher die Rollen mehrerer Erwachsenenvertretungen gleichzeitig erfasst werden.  

 

2.5.2. Namensabfrage 

Vor der Fallerfassung einer Erwachsenenvertretung ist unter dem Namen der volljährigen 

schutzberechtigten Person unter der Rolle ĂBetroffene Person (BE)ñ eine bundesweite Na-

mensabfrage nach einer bereits bestehenden (alten) Sachwalterschaftssache bzw einem be-

stehenden Erwachsenenverfahren (Gattung P, FC 51) und einer allenfalls bestehenden Vor-

sorgevollmacht (Gattung P, FC 52) durchzuführen.  

 

Hinweis: Im Feld ĂBegr¿ndungñ ist der Wortlaut ĂPriorierungñ einzugeben. 

 

Besteht bereits ein Pflegschaftsakt mit FC 51 zu der betroffenen Person, so ist das an das 

Gericht gerichtete Schreiben zum Akt zu nehmen und ist der Akt sodann dem zuständigen 

Entscheidungsträger vorzulegen. 

Besteht jedoch noch kein Pflegschaftsakt mit FC 51 bzw wird nur ein Pflegschaftsakt mit FC 

52 (Vorsorgevollmacht) gefunden, so ist ein neuer Fall unter FC 51 anzulegen sowie sind die 

verfahrensgegenständlichen Personen zu erfassen und der Akt dem Richter vorzulegen. Ein 

allfällig gefundener Fall mit FC 52 ist zum Pflegschaftsakt mit FC 51 anzuschließen und sind 

beide Fälle miteinander zu verketten. 
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Wird ein Verfahren nach einer Einstellung oder Beendigung wieder neu eingeleitet, ist der alte 

bereits angelegte P- Akt mit FC 51 weiterzuführen. Es ist kein neuer Akt für den gleichen Be-

troffenen anzulegen. 

 

Die Namensabfrage inkludiert auch die neuen Rollen. 

 

Im Suchergebnis werden unter dem Punkt ĂSonstigesñ bei jenen Rollen, wo dies auch er-

fassbar ist, das Bestelldatum, die Art der Vertretung und der Bereich (nacheinander, jeweils 

durch Beistrich getrennt) angezeigt. 

 

 

 Beachte:  Außer der Namensabfrage bedarf es jedoch noch einer Abfrage im Österrei-

chischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV), ob bereits eine Vorsorgevollmacht, eine 

Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger (alt) oder eine andere neue Erwachsenenvertre-

tung (gewählte oder gesetzliche Erwachsenenvertretung) registriert ist. Das Ergebnis dieser 

Anfrage ist im Akt zu dokumentieren. 
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2.5.3. Fallerfassung 

 

a. Fallstammdaten 

Nach dem neuen 2. Erwachsenenschutz-Gesetz (2. ErwSchG) endet die gerichtliche Erwach-

senenvertretung automatisch nach drei Jahren, sofern sie nicht rechtzeitig erneuert wird. Im 

Bestellungsbeschluss ist der konkrete Beendigungszeitpunkt (Beschlussdatum + drei Jahre) 

anzuführen. Dieser ist auch in den Fallstammdaten der Verfahrensautomation Justiz (VJ) zu 

erfassen.  

In der Maske ĂFallstammdaten verwaltenñ ist daher nunmehr zusätzlich das ĂBeendigungs-

datumñ in den dafür vorgesehenen Bereich zu erfassen.  

 

Hinweis: Seit dem 29. September 2021 (VJ-Info 35/2021) ist es ebenso möglich bei einer 

gesetzlichen Erwachsenenvertretung einen Beendigungszeitpunkt im Feld ĂBeendigungs-

datumñ zu erfassen. Beim Erfassen und der  nderung der Rolle ĂSEñ (Gesetzliche Er-

wachsenenvertretung) wird künftig ein Hinweisdialog auf die Möglichkeit der Erfassung 

eines ĂBeendigungsdatumsñ in den Fallstammdaten aufmerksam gemacht, da auch diese 

automatisch nach drei Jahren enden könnte, sofern sie nicht verlängert wird. Nach Erfassung 

eines Beendigungsdatums wird ï wie auch nachfolgend noch bei der gerichtlichen Erwach-

senenvertretung beschrieben - ein Fristvormerk (neun Monate vor Beendigungsdatum) ge-

setzt. 

 

 Beispiel:  Datum des Bestellungsbeschlusses vom 1. Juli 2018  

        > einzutragender Beendigungszeitpunkt: 1.7.2021 

 

 

Der Fall scheint 8 Monate vor diesem Beendigungsdatum als Erinnerung auf der Prüfliste auf, 

da die Gerichte verpflichtet sind, die betroffene Person und ihren gerichtlichen Erwachsenen-

vertreter/ihre Erwachsenenvertreterin zumindest 6 Monate vor dem Beendigungszeitpunkt 

über die Möglichkeit der Erneuerung zu informieren. 
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Beachte:  Bei einer Übertragung oder Änderung (Erweiterung/Einschränkung) der ge-

richtlichen Erwachsenenvertretung ist das Beendigungsdatum nicht zu ändern. 

 

Mit Erfassung (Eintragung oder Änderung) des Datums im Feld ĂBeendigungsdatumñ wird 

vom System automatisch ein Fristvormerk von 2,25 Jahren gesetzt (also 9 Monate vor Ablauf 

der 3-jährigen Beendigungsfrist). 

 

 Beispiel:  Das Beendigungsdatum ist der 1.7.2021  

        > Der Fristvormerk wird nun mit 1.10.2020 im Register eingetragen 

 

Auf die automatische Setzung dieses Fristvormerks wird mittels Hinweis-Dialog auch hinge-

wiesen. 

 

 

 

Dies deshalb, damit der Akt rechtzeitig dem Richter zur Einleitung des Erneuerungsverfahrens 

vorgelegt werden kann. 

Im Register erscheint dann folgender Fristvormerk mit dem entsprechenden Beendigungsda-

tum in der Anmerkungsspalte. 

 

 

 

Beachte:  Bei einer etwaigen Anpassung des Beendigungsdatums wird ein bereits vor-

handener Fristvormerk, der mit dem Eintrag/Änderung des Beendigungsdatums automatisch 

angelegt wurde, nicht automatisch gelöscht. 

 

Hinweis: Bei den übergeleiteten Sachwalterschaften (für die vor dem 1. Juli 2018 ein 

Sachwalter bestellt wurde), die noch vor Einleitung eines Erneuerungsverfahrens in der Ver-

fahrensautomation Justiz (VJ) als gerichtliche Erwachsenenvertretung erfasst werden, wird 
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empfohlen ï anders als im ÖZVV ï vorerst kein Beendigungsdatum zu erfassen. Da als Über-

prüfungshilfe in der VJ technisch vorgesehen ist, dass das Beendigungsdatum maximal drei 

Jahre nach dem Bestelldatum liegen darf, ist das Beendigungsdatum für übergeleitete Sach-

walterschaften in der VJ erst im Zuge der Erneuerung korrekt erfassbar (VJ-Info 33/2018 vom 

21. August 2018). 

 

 

b. Betroffene Person (ĂBEñ) 

In der Maske ĂBetroffene Personñ steht die Checkbox ĂZustellung in körperl. Nahebereichñ 

als Vorausverfügung zur Verfügung. Diese darf nur über Anordnung des Entscheidungsorgans 

aktiviert werden. Dieser Beisatz ist wichtig für die rechtswirksame Zustellung von bestimmten 

Beschlüssen und wird bei aktivierter Checkbox auf das Kuvert und auf Ausfertigungen ge-

druckt. 

 

Ab 25. Juni 2021 wird laut VJ-Info 25/2021 bei der Rolle ĂBEñ anstelle der bisherigen Voraus-

verfügung ĂNicht an Postbevollmªchtigteñ nunmehr wieder auf die für das Erwachsenen-

schutzrecht konzipierte Vorausverfügung 07, und zwar auf die Vorausverfügung ĂZustellung 

trotz allfälliger Erwachsenenvertretungñ umgestellt und wird diese neue Vorausverfügung 

dann wieder zur Verfügung stehen. Dies war aufgrund von technischen Limitierungen bei der 

Österreichischen Post AG notwendig. Im Gegensatz zur weiteren auswählbaren Vorausverfü-

gung ĂZustellung in kºrperl- Nahebereichñ ist diese Checkbox defaultmäßig aktiviert (bei 

Erfassung der Rolle ĂBEñ ist diese Vorausverfügung automatisch ausgewählt) und gewährleis-

tet, dass an die betroffene Person sämtliche gerichtliche Schreiben (Noten, Beschlüsse, La-

dungen usw) selbst (direkt) zugestellt werden und nicht an ihren Erwachsenenvertreter. Eine 

Deaktivierung dieser Checkbox ist nur über Anordnung des Entscheidungsorgans im Einzelfall 

zulässig.  

Hinweis: Bei allen bereits bestehenden Erwachsenenfällen in denen bisher die Voraus-

verfügung ĂNicht an Postbevollmªchtigteñ angehakt war, wird dann automatisch vom Sys-

tem die neue Vorausverfügung ĂZustellung trotz allfälliger Erwachsenenvertretungñ aus-

gewählt (abgeändert). Nach Implementierung dieser neuen Vorausverfügung wird die Check-

box defaultmäßig aktiviert. In jenen Fällen, in denen keine Vorausverfügung angehakt war, 

wird auch weiterhin keine Vorausverfügung ausgewählt. In Fällen, in denen die Vorausverfü-

gung ĂZustellung in kºrperlichen Nahebereichñ angehakt ist, bleibt diese Vorausverfügung 

weiterhin ausgewählt. 
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Beachte: Beide Vorausverfügungen können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Es 

kann daher auch keine der beiden Vorausverfügungen angehakt sein. Ist eine Vorausverfü-

gung ausgewählt, ist diese automatisch als Defaultwert bei der Erfassung von automatischen 

Schritten vorausgewählt. Beim Abtreten des Falles wird die jeweils angehakte Vorausverfü-

gung mitübernommen. Es ist auch zulässig/möglich keine Vorausverfügung auszuwählen. 

 

Auf die VJ-Info 25/2021 vom 25. Juni 2021 wird verwiesen. 

 

Die Auswahlmaske der ĂBetroffenen Personñ könnte daher wie folgt aussehen: 

 

 

 

Die Auswahlmaske bei der Abfertigung einer Note bzw Beschluss an die betroffene Person 

könnte wie folgt aussehen: 
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c. Vorsorgebevollmªchtigte Person (ĂVBñ) 

Da der FC 51 ab 1. Juli 2018 auch den Bereich der ĂVorsorgevollmachtñ umfasst, gibt es 

hier die neue Rolle ĂVorsorgebevollmªchtigte Personñ (vormals im FC 52 ï ĂBevollmªch-

tigte Personñ). Ein Vorsorgebevollmªchtigter ist daher nunmehr im FC 51 mit der Rolle ĂVBñ 

zu erfassen. 
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d. Gewªhlte Erwachsenenvertretung (ĂWEñ) 

Die Rolle ĂGewªhlte Erwachsenenvertretungñ ist eine gänzlich neue, zeitlich unbefristete 

Vertretungsart, wonach die betroffene Person im Bedarfsfall eine Vertretungsperson auswäh-

len kann (zB Freunde, Familie, andere nahestehende Personen). Ein gewählter Erwachsenen-

vertreter ist mit der Rolle ĂWEñ zu erfassen. 

 

 

e. Gesetzliche Erwachsenenvertretung (ĂSEñ) 

Die Rolle ĂGesetzliche Erwachsenenvertretungñ ist eine Fortentwicklung der Angehörigen-

vertretung und betrifft die Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger. 

Die gesetzliche Erwachsenenvertretung endet automatisch nach drei Jahre, sofern sie nicht 

erneut bei einer Errichtungsstelle registriert wird. Ein gesetzlicher Erwachsenenvertreter ist mit 

der Rolle ĂSEñ zu erfassen. 

 

Beachte:  Bei der Erfassung und Änderung dieser Rolle wird ein Hinweisdialog auf 

die Möglichkeit der Erfassung eines Beendigungsdatums in den Fallstammdaten aufmerk-

sam machen, da auch die gesetzliche Erwachsenenvertretung automatisch nach drei Jahren 

enden könnte, sofern sie nicht verlängert wird. 

 



    

 - 89 - 

 

 

f. Rechtsbeistand (Vertreter f¿r das Verfahren) gemªÇ Ä 119 AuÇStrG (ĂRBñ) 

Für die Erfassung des Rechtsbeistands (Vertreter für das Verfahren) gemäß § 119 Außer-

streitG (AußStrG) gibt es die neue Rolle ĂRechtsbeistand (Vertreter f¿r das Verfahren) ge-

mäß § 119 AußStrGñ (VJ-Info 33/2018 vom 21. August 2018). Diese Rolle ĂRBñ dient aus-

schließlich zur Erfassung des Verfahrensvertreters der betroffenen Person.  

 

Beachte:  Für den besonderen Rechtsbeistand gemäß § 131 Abs 1 AußStrG gibt es 

eine eigene Rolle (ĂBRñ). Siehe dazu nachstehend im Punkt g) dieser Unterlage. 
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Mit rechtskräftiger Bestellung des gerichtlichen Erwachsenenvertreters ist die Rolle des 

Rechtsbeistands (Vertreter für das Verfahren) gemäß § 119 AußStrG (ĂRBñ) zu löschen. 

 

g. Besonderer Rechtsbeistand (ĂBRñ) 

Das Gericht hat gemäß § 131 Abs 1 Außerstreitgesetz (AußStrG) im Verfahren  

¶ über die Genehmigung der Zustimmung des Vorsorgebevollmächtigen oder Erwach-

senenvertreters zu einer medizinischen Behandlung der betroffenen Person 

¶ für die Ersetzung der von einem solchen Vertreter verweigerten Zustimmung 

¶ die Genehmigung der Zustimmung des Erwachsenenvertreters oder Vorsorgebevoll-

mächtigen zu einer Forschung an der betroffenen Person, die diese ablehnt 

zur Vertretung der betroffenen Person den Erwachsenschutzverein, soweit er nicht bereits Er-

wachsenenvertreter der betroffenen Person ist, zum besonderen Rechtsbeistand im Verfahren 

zu bestellen. 

 

Nach beschlussmäßiger Bestellung eines besonderen Rechtsbeistands ist dieser als neuer 

Verfahrensbeteiligter mit der Rolle ĂBRñ zu erfassen. 

 

Da somit die Erwachsenschutzvereine in bestimmten Fällen als besonderer Rechtbeistand zu 

bestellen sind, ist diese Rolle defaultmäßg als juristische Person eingestellt. 
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Der ĂBesondere Rechtsbeistandñ ist nach rechtskräftiger Beendigung des besonderen Ge-

nehmigungsverfahrens zu löschen.  

 

h. Einstweilige Erwachsenenvertretung (ĂEEñ) 

Zur Besorgung dringender Angelegenheiten kann für die die Dauer des Bestellungsverfahrens 

mit sofortiger Wirksamkeit ein einstweiliger Erwachsenenvertreter bestellt werden. Dieser ist 

mit der Rolle ĂEEñ zu erfassen.  

Wie bei der Rolle ĂGerichtliche Erwachsenenvertretungñ gibt es auch in dieser Maske die 

Felder ĂArt der Vertretungñ und ĂBereichñ sowie auch ĂGenehmigungsvorbehaltñ 
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Zur Erfassung des Bereichs der Erwachsenenvertretung gibt es die Auswahlmöglichkeiten 

ĂArten von Angelegenheitenñ (statt bisher ĂKreis von Angelegenheitenñ) und ĂEinzelne 

Angelegenheitenñ. Der bisherige Bereich ĂAlle Angelegenheitenñ steht ab 1 Juli 2018 nicht 

mehr zur Verfügung, weil dies gesetzlich nicht mehr vorgesehen ist. Der jeweils ausgewählte 

Bereich wird auch in der Fallansicht angezeigt. 

 

ĂArten von Angelegenheitenñ wären beispielsweise:  

¶ die Verwaltung von Einkünften, Vermögen und Verbindlichkeiten  

¶ der Abschluss von Rechtsgeschäften zur Deckung der Pflege- und Betreuungsbedarf  

¶ für alle Behördenwege 

 

ĂEinzelne Angelegenheitenñ wären beispielsweise:  

¶ der Verkauf der Liegenschaft  

¶ Abschluss des Heimvertrags für das Pflegeheim 

¶ für ein spezielles Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 

 

 
Beachte:  Auch wenn der Wirkungsbereich der Erwachsenenvertretung mehr als eine 

einzelne Angelegenheit umfasst, sind Ăeinzelne Angelegenheitenñ auszuwªhlen. 

Hinweis: Sollte der Wirkungsbereich der Einstweiligen Erwachsenenvertretung einzelne 

Angelegenheiten und Arten von Angelegenheiten parallel umfassen, ist beides auszuwählen. 

  

 

 Beispiel:  

¶ der Verkauf der Liegenschaft 

¶ Abschluss von Rechtsgeschäften zur Deckung des Pflege- und Betreuungs-

bedarfs 

 

Daher ist in der Maske der Einstweiligen Erwachsenenvertretung beides anzuhaken: 

 

 

 

Die Checkbox ĂGenehmigungsvorbehaltñ ist f¿r den Fall des Ausspruchs eines Genehmi-

gungsvorbehalts zu setzen. Ist diese Checkbox gesetzt, wird dies auch in der Fallansicht an-

gezeigt und ist auch im Pflegschaftsbogen ersichtlich. 
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Erst mit Rechtskraft der Bestellung der gerichtlichen Erwachsenenvertretung (und nicht 

bereits mit deren Bestellung) endet die Vertretungsbefugnis der einstweiligen Erwachsenen-

vertretung (früher kann sie ausnahmeweise dann zu beenden sein, wenn es keine dringenden 

Angelegenheiten mehr gibt) Solange bleiben also die gerichtliche und die einstweilige Erwach-

senenvertretung gleichzeitig im Fall erfasst. In der Regel ist also erst mit Rechtskraft der Be-

stellung der gerichtlichen Erwachsenenvertretung die einstweilige Erwachsenenvertretung zu 

löschen. 

 

Nach rechtskräftiger Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung ist daher der 

ĂEinstweilige Erwachsenenvertreterñ zu löschen. 

 

i. Gerichtliche Erwachsenenvertretung (ĂGEñ) 

Wurde für die betroffene Person abschließend im Bestellungsverfahren ein gerichtlicher Er-

wachsenenvertreter bestellt, so ist dieser mit der Rolle ĂGEñ zu erfassen. 

Im Feld ĂBestelldatumñ (analog zum Feld Ă(Ab)Bestelldatumñ beim Sachwalter) ist das Da-

tum des Bestellungsbeschlusses zu erfassen. Das Datum ist in weiterer Folge entsprechend 

anzupassen (zB nach einem Erneuerungsverfahren, Änderung des Aufgabenkreises usw), 

wenn keine Änderung in der Person der Erwachsenenvertretung stattfindet. 

 

Beachte:  Wird im Feld ĂBestelldatumñ in der Maske des Ăgerichtlichen Erwach-

senenvertretersñ ein Datum neu eingetragen bzw geändert, so erscheint ein ĂHinweis-Dia-

logñ, dass auch das entsprechende Beendigungsdatum zu erfassen (bzw gegebenfalls abzu-

ändern) ist. Der Wortlaut dieses Hinweises laut wie folgt: ĂAchtung: das Beendigungsdatum 

in den Fallstammdaten ist händisch einzutragen/anzupassenñ.  

 

 

Dieser Hinweis soll sicherstellen, dass eine allfällige notwendige Änderung des Beendigungs-

datums in den Fallstammdaten des Falles erfolgt.  

 

Daneben gibt es ein Drop-Down-Menü zur Auswahl der ĂArt der Vertretungñ (Verein, Rechts-

beruf, nahestehende Person, andere geeignete Person), das nunmehr in der Maske separat 
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vom Bereich dargestellt ist (bei der Rolle ĂSachwalterñ standen bisher Bereich und Art der 

Vertretung in einem Menü zur Auswahl). Die jeweils ausgewählte Art der Vertretung wird auch 

in der Fallansicht angezeigt. 

 

Zur Erfassung des Bereichs der Erwachsenenvertretung gibt es die Auswahlmöglichkeiten 

ĂArten von Angelegenheitenñ (statt bisher ĂKreis von Angelegenheitenñ) und ĂEinzelne 

Angelegenheitenñ. Der bisherige Bereich ĂAlle Angelegenheitenñ steht ab 1 Juli 2018 nicht 

mehr zur Verfügung, weil dies gesetzlich nicht mehr vorgesehen ist. Der jeweils ausgewählte 

Bereich wird auch in der Fallansicht angezeigt. 

 

ĂArten von Angelegenheitenñ wären beispielsweise:  

¶ die Verwaltung von Einkünften, Vermögen und Verbindlichkeiten  

¶ der Abschluss von Rechtsgeschäften zur Deckung der Pflege- und Betreuungsbedarf  

¶ für alle Behördenwege 

ĂEinzelne Angelegenheitenñ wären beispielsweise:  

¶ der Verkauf der Liegenschaft  

¶ Abschluss des Heimvertrags für das Pflegeheim 

¶ für ein spezielles Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 

 

 
Beachte:  Selbst, wenn der Wirkungsbereich der gerichtlichen Erwachsenenvertretung 

mehr als eine einzelne Angelegenheit umfasst, ist der Bereich Ăeinzelne Angelegen-

heitenñ auszuwählen. 

 

Hinweis: Sollte der Wirkungsbereich der gerichtlichen Erwachsenenvertretung ein-

zelne Angelegenheiten und Arten von Angelegenheiten parallel umfassen, ist beides 

auszuwählen.  

 Beispiel:  

¶ der Verkauf der Liegenschaft 

¶ Abschluss von Rechtsgeschäften zur Deckung des Pflege- und Be-

treuungsbedarfs 

 

Daher ist in der Maske der gerichtlichen Erwachsenenvertretung beides anzuha-

ken: 
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Die Checkbox ĂGenehmigungsvorbehaltñ ist f¿r den Fall des Ausspruchs eines Genehmi-

gungsvorbehalts zu setzen. Ist diese Checkbox gesetzt, wird dies auch in der Fallansicht an-

gezeigt und ist auch im Pflegschaftsbogen ersichtlich. 

 

Nach einem ¦bertragungsverfahren (bisher ĂUmbestellungñ) ist die alte Rolle der gerichtlichen 

Erwachsenenvertretung zu löschen und die neue Vertretung zu erfassen. 

Die gelöschte Erwachsenenvertretung ist mit den zum Zeitpunkt der Löschung erfassten Daten 

inklusive des ĂBestelldatums, Art der Vertretung und Bereich der Tªtigkeitñ im Punkt Ăge-

lºschte Verfahrensbeteiligteñ in der Fallansicht einsehbar. 

 

 

Beachte:  Jene Erwachsenenvertreter, die Rechtsanwälte bzw Notare mit An-

schriftscode betreffen, sind als juristische Person zu erfassen, da diese sonst nicht in der 

Namensabfrage ersichtlich sind. 

 

Wird der Ăgerichtliche Erwachsenenvertreterñ seines Amtes enthoben (zB wegen Einstel-

lung des Verfahrens) oder endet die Ăgerichtliche Erwachsenenvertretungñ mit Zeitablauf 

(nach Ablauf von drei Jahren ab Bestellung, ohne dass ein Erneuerungsverfahren eingeleitet 

wurde) bzw erfolgt eine Umbestellung des Ăgerichtlichen Erwachsenenvertretersñ, ist der 
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bereits erfasste Erwachsenenvertreter zu löschen und ein allenfalls neu bestellter Vertreter 

neu zu erfassen.  

 

j. Vereinsvertretung (ĂVVñ) 

Die Rolle ĂVereinsvertretungñ kann den Rollen ĂGEñ (Gerichtliche Erwachsenenvertretung), 

ĂEEñ (Einstweilige Erwachsenenvertretung) und ĂBRñ (Besonderer Rechtsbeistand) zugeord-

net werden und ersetzt die bisherige Rolle ĂVWñ (Vereinssachwalter). 

Eine Vereinsvertretung benötigt immer eine Zuordnung. 

Die Zuordnung lautet ĂVV Vereinsvertretungñ --> Ăist namhaft gemacht vonñ/hat namhaft 

gemachtñ  

 

 

Hinweis: Für die Erfassung der Vereine stehen Anschriftcodes zur Verfügung. 

 

Beachte:  Sollte bei der Ăgewªhlten Erwachsenenvertretungñ als Vertreter der Er-

wachsenenschutzverein gewählt worden sein und wird von dieser ein Ăsogenannter Vereins-

vertreterñ (natürliche Person) namhaft gemacht, so ist dieser nicht mit der Rolle ĂVereins-

vertretungñ zu erfassen, sondern als normaler ĂDefaultvertreterñ des gewählten Erwach-

senenvertreters zu erfassen und diesem zuzuordnen. 

 

Nach jeder abgeschlossenen Fallerfassung ist der Fall auf ĂFertigñ zu setzen. 
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2.5.4. Allgemeines zur Erfassung 

Für eine betroffene Person können mehrere Vertreter/innen tätig sein. Die Rollen der verschie-

denen Erwachsenenvertretungen können daher in einem Fall gleichzeitig erfasst werden. So 

kann zB der besondere Rechtsbeistand bei der gerichtlichen Kontrolle von Rechtshandlungen 

in der Personensorge zusätzlich zu einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung bestellt wer-

den. 

 

Entgegen der früheren Bestimmungen in der Verfahrensautomation Justiz (VJ) sind alle Er-

wachsenenvertreter und der besondere Rechtsbeistand im Fall zu löschen, wenn diese im 

Verfahren nicht mehr tätig sind bzw abbestellt wurden.  

Erst mit Rechtskraft der Bestellung der gerichtlichen Erwachsenenvertretung (und nicht bereits 

mit deren Bestellung) endet die Vertretungsbefugnis der einstweiligen Erwachsenenvertretung 

(früher kann sie ausnahmeweise dann zu beenden sein, wenn es keine dringenden Angele-

genheiten mehr gibt) Solange bleiben also die gerichtliche und die einstweilige Erwachsenen-

vertretung gleichzeitig im Fall erfasst. In der Regel ist also erst mit Rechtskraft der Bestellung 

der gerichtlichen Erwachsenenvertretung die einstweilige Erwachsenenvertretung zu löschen. 

 

Ebenso ist mit Tod der betroffenen Person, Tod des Erwachsenenvertreters oder des be-

sonderen Rechtsbeistands, sowie mit Einstellung der Erwachsenenvertretung der jewei-

lige Vertreter im Fall zu löschen.  

Die gelöschte Erwachsenenvertretung ist mit dem zum Zeitpunkt der Löschung erfassten Da-

ten inklusive des Bestelldatums, Art der Vertretung und Bereich der Tätigkeit im Punkt Ăge-

lºschte Verfahrensbeteiligteñ in der Fallansicht einsehbar. 

 

Nach einem Übertragungsverfahren (bisher: Umbestellung der Person des Sachwalters) ist 

die alte Rolle der gerichtlichen Erwachsenenvertretung zu löschen und der neue Vertreter 

zu erfassen. Sollte sich im Rahmen eines Verfahrens jedoch nur der Aufgabenkreis des bereits 

bestellten gerichtlichen Erwachsenenvertreters ändern, so bedarf es keiner Löschung der 

Rolle, sondern ist nur das ĂBestelldatumñ und allenfalls der ĂBereichñ zu ändern. 

 

2.5.5. Registrierung im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) 

Aufgrund des neuen Erwachsenschutzverfahrens sind nunmehr durch das Gericht selbst Ein-

tragungen im ÖZVV zu tätigen. Die Gerichte erhalten deshalb nunmehr auch eine Ein-

gabe/Eintragungsberechtigung im ÖZVV (bis zum 30 Juni 2018 hatte das Gericht nur eine 

Abfrageberechtigung). 



    

 - 98 - 

 

 

Das ÖZVV-System sieht im Bereich der gerichtlichen Erwachsenenvertretung folgende Erst-

registrierungen vor: 

 

1. Beschluss über die Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung 

2. Beschluss über die Bestellung eines einstweiligen Erwachsenenvertreters 
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Neben den Parteidaten sind bei diesen Ersteintragungen jeweils folgende Datenfelder ver-

pflichtend zu befüllen: 

¶ Aktenzahl 

¶ Bezeichnung des Beschlusses (freies Textfeld) 

¶ Datum der Beschlussfassung 

¶ Bei 1.(Bestellung gerichtlichen EV) zusätzlich noch das Enddatum der Vertre-

tung 

 

 

 

 

Die Erstregistrierung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung könnte zum Beispiel so aus-

sehen: 

 

 

 

Jede weitere Eintragung erfolgt als Zusatzregistrierung mit einer laufenden Nummer. Daraus 

ist die Zahl der bisherigen Eintragungen für diese Vertretung ersichtlich (Registrierungskette). 
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Folgende Zusatzeintragungen durch das Gericht sind möglich: 

¶ Gerichtliche Erwachsenenvertretung (nach einer einstweiligen Erwachsenenvertre-

tung) 

¶ Änderung 

¶ Übertragung 

¶ Erneuerung ï Einleitung 

¶ Erneuerung ï Beschluss 

¶ Beendigung 

 

 

 

Eine Zusatzeintragung könnte zum Beispiel so aussehen: 
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Hinweis: Betreffend der somit notwendigen Eintragungen im ÖZVV und die praktische 

Anwendung dazu, wird auf die gesonderte Broschüre ĂInformationen zu Eintragungen im 

¥ZVV f¿r Gerichteñ hingewiesen, welche mit der VJ-INFO 23/2018 vom 30. Mai 2018 als 

Beilage Ă¥ZVVñ zur Verfügung gestellt wurde. 

 

2.5.6. Register 

a) Bestellung, Übertragung (Umbestellung) und Änderung einer gerichtlichen 

Erwachsenenvertretung 

Für die Einleitung folgender nachstehender Verfahren sowie deren beschlussmäßige Beendi-

gung mit dem Ergebnis der Bestellung, Übertragung oder Änderung einer gerichtlichen Er-

wachsenenvertretung, und zwar 

¶ Bestellung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung 

¶ Übertragung (Umbestellung) einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung (auch 

Abweisung einer solchen) 

¶ Änderung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung, wie 

o Einschränkung der zu besorgenden Angelegenheiten (solange zumindest eine An-

gelegenheit bestehen bleibt) 

o Erweiterung der zu besorgenden Angelegenheiten 

¶ Anordnung/Aufhebung eines Genehmigungsvorbehalts 

¶ Unterbrechen des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

 

sind folgende Pärchenschritte im Register einzutragen: 

¶ ĂErwañ (Einleitung) 

¶ ĂErweñ (Beendigung mit Bestellung, Übertragung und Änderung einer 

   gerichtlichen Erwachsenenvertretung) 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 
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Beachte:  Wird im Rahmen einer aufrechten gerichtlichen Erwachsenenvertre-

tung beschlossen, dass diese trotz gegenteiligen Antrages des/der Betroffenen im glei-

chen Ausmaß weiterzuführen ist, ist in diesem Fall ebenfalls ĂErwañ ï ĂErweñ zu er-

fassen. 

 

b) Einstellung des Erstbestellungsverfahrens ohne Bestellung einer gerichtli-

chen Erwachsenenvertretung 

Für das Erstbestellungsverfahren, wenn dieses ohne Bestellung einer gerichtlichen Erwach-

senenvertretung endet, sind nachfolgende Pärchenschritte im Register einzutragen: 

Á ĂErwañ (Einleitung auf Erstbestellung) 

Á ĂErwnñ (Beendigung durch Einstellung des Verfahrens ohne Bestellung  

   eines gerichtlichen Erwachsenenvertreters) 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

c) Einstellung des Verfahrens wegen Beendigung der gerichtlichen Erwach-

senenvertretung 

Für die Einleitung eines Verfahrens mit dem Ergebnis der Beendigung der gerichtlichen Er-

wachsenenvertretung aufgrund des Wegfalls der Voraussetzungen für die gerichtliche Er-

wachsenenvertretung sind nachfolgende Pärchenschritte im Register einzutragen: 

¶ ĂErwañ (Einleitung) 

¶ Ăebvñ (Beendigung wegen Wegfall der Vorrausetzungen) 

 

Beispiele: Eine bisherige gerichtliche Erwachsenenvertretung wird beendet und  

   stattdessen eine gewählte Erwachsenenvertretung eingesetzt; die betroffene  

   Person kann ihre Angelegenheiten wieder selbst besorgen; Gesundheits- 

  zustand der Betroffenen Person hat sich verbessert; alle Angelegenheiten  

  fallen weg etc. 
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Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

d) Beendigung der gerichtlichen Erwachsenenvertretung wegen Tod der be-

troffenen Person 

Bei Beendigung des Bestellungsverfahrens wegen Tod der betroffenen Person sind nachfol-

gende Pärchenschritte im Register einzutragen: 

¶ ĂErwañ (Einleitung des Bestellungsverfahrens) 

¶ Ăexñ (Tod des Betroffenen) 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

e) Erneuerung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung 

Für die Einleitung und Beendigung der Erneuerung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung 

in nachstehender Form, und zwar 

¶ Erneuerungsverfahren endet mit Erneuerung der gerichtlichen Erwachsenenvertre-

tung, allenfalls mit Erweiterung/Einschränkung des Wirkungsbereichs der gerichtlichen 

Erwachsenenvertretung, Anordnung/Aufhebung eines Genehmigungsvorbehalts 

und/oder Änderung des Vertreters/der Vertreterin 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 
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¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

 

sind folgende Pärchenschritte im Register einzutragen: 

¶ ĂErwneuñ (Einleitung des Erneuerungsverfahrens) 

¶ ĂErweñ (Beendigung des Erneuerungsverfahrens mit Erneuerung, Änderung der Ver-

tretung, Erweiterung, Einschränkung und/oder Anordnung/Aufhebung eines Genehmi-

gungsvorbehalts) 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

Hinweis: Findet eine Verständigung vom Auslaufen der Erwachsenenvertretung statt, ist 

der pärchenbeendende Schritt ĂSoeñ mit/nach Sendung des Informationsschreibens 

über das Auslaufen der Erwachsenenvertretung im Register zu erfassen. Sollte im An-

schluss daran ein Erneuerungsverfahren eingeleitet werden, ist dies mit den Schritten ĂEr-

wneuñ ï ĂErweñ im Register zu erfassen (siehe VJ-Info 39/2021 vom 10. November 2021). 

 

Beachte:  Da eine gerichtliche Erwachsenenvertretung bei Erneuerung und eine ge-

setzliche Erwachsenenvertretung bei rechtzeitiger erneuter Eintragung im ÖZVV nicht enden, 

sind in derartigen Fällen (unvorgreiflich der unabhängigen Rechtsprechung) ein Schluss- und 

Antrittsbericht sowie eine Schluss- und Antrittsrechnung gesetzlich nicht vorgesehen. Daher 

sind bei der Erneuerung einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung ohne Wechsel des Ver-

treters bzw bei einer erneuten Registrierung einer gesetzlichen Erwachsenenvertretung im 

ÖZVV vor Ablauf der Dreijahresfrist mit demselben Vertreter ohne Änderung im Wirkungsbe-

reich auch keine Registerschritte (ĂSoañ, ĂGeañ oder Ăgeañ) f¿r die Einholung von Schluss- bzw 

Antrittsbericht bzw Antrittstatus oder Schluss- bzw. Antrittsrechnungslegung zu setzen (siehe 

Vj-Info 33/2021 vom 15. September 2021). 
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f) Beendigung eines Erneuerungsverfahren ohne Erneuerung der gerichtlichen 

Erwachsenenvertretung (Wegfall der Vorrausetzungen) 

Wenn das Erneuerungsverfahren ohne die Erneuerung der gerichtlichen Erwachsenenvertre-

tung wegen Wegfall der Vorrausetzungen endet, sind folgende Pärchenschritte im Register 

einzutragen: 

 

¶ ĂErwneuñ (Einleitung des Erneuerungsverfahren) 

¶ Ăebvñ (Beendigung des Erneuerungsverfahrens wegen Wegfall der Vorrausetzungen) 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

g) Beendigung eines Erneuerungsverfahren wegen Tod der betroffenen Person 

Wird das Erneuerungsverfahren wegen Tod der betroffenen Person beendet, sind nachfol-

gende Pärchenschritte im Register einzutragen: 

¶ ĂErwneuñ (Einleitung des Erneuerungsverfahrens) 

¶ Ăexñ (Tod des Betroffenen) 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

h) Anordnung oder Aufhebung eines Genehmigungsvorbehalts außerhalb eines 

Bestellung- oder Erneuerungsverfahren 

Bei Anordnung oder Aufhebung eines Genehmigungsvorbehalts außerhalb eines Bestellungs- 

oder Erneuerungsverfahren sind folgende Pärchenschritte im Register einzutragen: 
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¶ ĂErwañ  

¶ ĂErweñ  

 

Ebenso ist in diesen Fällen das Häkchen bei ĂGenehmigungsvorbehaltñ in der Rolle ĂGe-

richtliche Erwachsenenvertretungñ zu setzen bzw gegebenenfalls zu entfernen. 

 

Die beiden Masken könnten wie folgt aussehen: 

Maske des gerichtlichen Erwachsenenvertreters: 

 

 

Registermaske: 

 

 

 
Beachte: ĂErwañ und ĂErwneuñ können parallel offen sein; sobald dann der Schritt 

ĂErweñ (bzw Ăebvñ oder Ăexñ) erfasst wird, werden beide offenen Schritte (ĂErwañ und 

ĂErwneuñ) zugleich erledigt. 

 

i) Gerichtliche Kontrolle der Personensorge der betroffenen Person (Genehmi-

gungsverfahren)  
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Für die besondere gerichtliche Kontrolle im Bereich der Personensorge der betroffenen Person 

(Genehmigungsverfahren nach §§ 253-257 ABGB), und zwar für folgende nachstehende An-

gelegenheiten: 

¶ Dissens (Uneinigkeit/Meinungsverschiedenheit) bei medizinischer Behandlung  

(§ 254 ABGB) 

¶ Sterilsation (§ 255 Abs 2 ABGB) 

¶ Dissens (Uneinigkeit/Meinungsverschiedenheit) bei medizinischer Forschung (§ 256  

ABGB) 

¶ Dauerhafte Wohnortänderung, hinsichtlich der Vorsorgevollmacht nur für die dauer-

hafte Wohnortveränderung ins Ausland (§ 257 ABGB) 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

stehen folgende Pärchenschritte zur Verfügung und sind diese in das Register einzutragen: 

¶ ĂGgañ  

¶ ĂGgeñ  

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

 
Beachte: ăGgaò kann auch bei den offenen Schritten ăErwaò bzw òErwneuò eingetragen 

werden. Auch die Schritte ăebvò bzw ăexò können den Schritt ăGgaò beenden. 

 

Da in diesen genannten Verfahren ausschließlich Richterzuständigkeit gegeben ist, bedarf es 

auch in diesem Bereich nicht der Schritte Ăgeañ/ñgeeñ, welche sonst dem Diplomrechtspfleger 

zugeordnet sind. 

 

j) Geld- und Vermögensangelegenheiten 

Für die Erfassung eines Antrags bzw amtswegigen Vorgangs in Geld- und Vermögensange-

legenheiten ist der Schrittcode ĂGeañ/Ăgeañ einzugeben. Die Erledigung hat mit dem korres-

pondierenden Schritt ĂGeeñ/Ăgeeñ zu erfolgen. 
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 Diese Schrittcodes sind nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Genehmigung von Vertretungshandlungen in Vermögensangelegenheiten 

¶ Sicherung, Verwaltung und Freigabe des Vermögens betroffener Personen (dazu zählt 

auch der Einkommens- und Vermögensbericht nach § 134 AußStrG jährlich oder über 

Aufforderung durch das Gericht) 

¶ Bestätigung der Pflegschaftsrechnung nach § 137 Abs 1 AußStrG 

¶ Bestimmung der Entschädigung, Aufwandsersatz und Entgelt des Erwachsenenvertre-

ters nach § 137 Abs 2 AußStrG 

¶ Unterbrechung des Verfahrens 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 

 

Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

 
Beachte: ăGgaò kann auch bei den offenen Schritten ăErwaò bzw òErwneuò eingetragen 

werden. Auch die Schritte ăebvò bzw ăexò können den Schritt ăGgaò beenden. 

 

k) Sonstige Angelegenheiten der Personensorge 

Für die Erfassung von sonstigen Angelegenheiten der Personensorge die nicht unter den 

Schritten ĂErwañ, ĂErwneuñ oder ĂGgañ fallen ist der Schrittcode ĂSoañ einzugeben. Die 

Erledigung hat mit dem korrespondierenden Schritt ĂSoeñ zu erfolgen. Diese Schrittcodes sind 

nur bei Folgenden Vorgängen einzutragen: 

¶ Genehmigungen von Rechtshandlungen, die nicht unter ĂGgañ fallen (Ä 250 ABGB nF) 

¶ Bestellung eines Kollisionskurators/einer Kollisionskuratorin 

¶ Lebenssituationsbericht des gewählten/gesetzlichen/gerichtlichen Erwachsenenvertre-

ters nach § 130 AußStrG nF (jährlich oder über Aufforderung durch das Gericht) 

¶ Überprüfung der Einschätzung der Notwendigkeit eines Genehmigungsvorbehalts 

¶ Bloße Verständigung vom Auslaufen der Erwachsenenvertretung 

¶ Unterbrechung des Verfahren 

¶ Fortsetzung des unterbrochenen Verfahrens 
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Die Registermaske könnte in der Fallbearbeitung wie folgt aussehen: 

 

 

Da in diesen genannten Verfahren ausschließlich Richterzuständigkeit gegeben ist, bedarf es 

auch nicht mehr der Schritte Ăsoañ/ñsoeñ. Aus diesem Grund wird der Schritt Ăsoeñ erst mit 

einer nachfolgenden Release gesperrt werden, damit hinsichtlich noch offene Verfahren mit 

dem Schritt Ăsoañ, welche in die Zuständigkeit des Diplomrechtspflegers fallen, der Abschluss 

mit dem Schritt Ăsoeñ noch möglich ist. 

 

Hinweis: Aus Gründen einer übersichtlichen und korrekten Registerführung ist bei Ab-

verlangen des Antrittsberichtes durch den/die Richter/in über den Registerschritt ĂSoañ 

hinaus der Registerschrift ĂGeañ bzw Ăgeañ erst dann zu erfassen, wenn nach Einlangen 

des Antrittsberichtes feststeht, in welchen Zuständigkeit (Richter/Diplomrechtspfleger) die 

Vermögensverwaltung fällt (siehe VJ-Info 39/2021 vom 10. November 2021). 

 

Abschließende Anmerkung zur Unterbrechung des Verfahrens: 

Unterbrechung erledigt das anhängige Bestellungsverfahren, Vermögensangelegenheit und 

sonstiges Verfahren (mit ĂErweñ, ĂG/geeñ, ĂSoeñ bzw ĂGgeñ abzustreichen). Bei Fortsetzung 

eines unterbrochenen Verfahrens ist wieder ein neuer Bestellungsvorgang, Vermögensvor-

gang und sonstiger Vorgang zu erfassen (mit ĂErwañ, ĂG/geañ, ĂSoañ bzw ĂGgañ).  

 

Ein ĂRuhenñ des Verfahrens gibt es im Bestellungsverfahren nicht. Ebenso gibt es in Vermö-

gensangelegenheiten und im Bestellungsverfahren keine Innehaltung des Verfahrens - man 

benötigt somit keine weiteren Schritte für das Ruhen und Innehaltung. 

 

Bei Unterbrechung eines Verfahrens ist mit dem schließenden Pärchenschritt (also zB 

ĂErweñ) in der Anmerkungsspalte im Register der Hinweis ĂUnterbrechungñ und bei spä-

terer Fortsetzung dieses Verfahrens und neuerlicher Erfassung des bezughabenden Verfah-

rensschrittes (also zB ĂErwañ) der Hinweis ĂFortsetzung des unterbrochenen Verfahrensñ 

zu erfassen. 
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2.5.7. Allgemeine Grundsätze zu den Verfahrensschritten im Erwachsenschutzverfah-

ren 

 

Künftig ist vom Entscheidungsorgan (Richter/innen, Diplomrechtspfleger/innen) sowohl der 

verfahrenseinleitende als auch der verfahrensbeendende Schritt zu verfügen. 

 

Die Schritte ĂErwañ und ĂErwneuñ können parallel offen sein. Sobald dann der Schritt ĂErweñ 

bzw Ăebvñ oder Ăexñ im Register erfasst wird, werden beide offenen Schritte (ĂErwañ und 

ĂErwneuñ) zugleich erledigt. 

 

Folgende Schritte können ab 1. Juli 2018 nicht mehr erfasst werden: 

¶ ĂEañ, ĂEeñ, ĂEeañ, ĂEevñ, ĂEepñ, ĂEumñ, ĂEªñ, ĂEnñ, ĂEnañ, ĂEnvñ, ĂEnpñ, Ăsoañ 

 

Stattessen können für ĂEañ als Pärchenbeendigungsschritt die neuen Schritte ĂErweñ, 

ĂErwnñ, Ăebvñ und Ăexñ, verwendet werden. 

 

Folgende Schritte können weiterhin in der Verfahrensautomation Justiz in der Gattung 

P, FC 51 erfasst werden: 

¶ ĂGeañ/ñgeañ + ĂGeeñ/ñgeeñ (siehe Punkt 6.10 - Geld- und Vermögensangelegenhei-

ten) 

¶ ĂSoañ + ĂSoeñ (siehe Punkt 6.11 ï Sonstige Angelegenheiten) 

¶ Besondere Verfahrensschritte Ăebvñ, Ăexñ, Ă¿jnñ, Ăabjñ und Ăabñ 

 

Alle zuvor genannten Schritte sind auch für die nach dem 30. Juli 2018 anhängigen Bestel-

lungsverfahren zu erfassen. Ist der Schritt ĂEañ noch offen, ist dieser mit den neuen zur Ver-

fügung stehenden Pªrchenbeendigungsschritten (ĂErweñ, ĂErwnñ, Ăebvñ oder Ăexñ) zu 

beenden. 

 

2.5.8. Textanhänge 

In der Gattung P, FC 51 sind nachstehende Anhänge freigegeben: 

 

a. Anhänge für die einstweilige und gerichtliche Erwachsenenvertretung und die 

Vereinsvertretung: 

ERWR1: Rechnung inkl Rechnungslegung, Gesamtaufstellung und Vermögensaufstellung 

ERWRbefr1: Rechnung inkl Vermögensaufstellung 
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b. Anhänge für die gesetzliche und gewählte Erwachsenenvertretung: 

ERWR2: Rechnung inkl Rechnungslegung, Gesamtaufstellung und Vermögensaufstellung 

ERWRbefr2: Rechnung inkl Vermögensaufstellung 

 

c. Anhänge für alle Vertretungen (gerichtliche gesetzliche, gewählte und einstwei-

lige Erwachsenenvertretung und die Vereinsvertretung): 

ERWLB: Lebenssituationsbericht 

ERWLBR1: Lebenssituationsbericht und Rechnungslegung für die gerichtlich und  

                    einstweilige Erwachsenenvertretung und die Vereinsvertretung 

ERWLBR2: Lebenssituationsbericht und Rechnungslegung für die gesetzliche und gewählte 

                    Erwachsenenvertretung 

ERWANTST: Antrittsrechnung inkl Antrittsstatus 

ERWANTB: Antrittsbericht inkl Antrittsstatus und Lebenssituationsbericht 

 

Die oben genannten Anhänge stehen nunmehr auch für die Rolle ĂSonstiger Verfahrensbe-

teiligterñ (ĂSOñ) in der Gattung P FC 51 zur Verfügung. 

d. Rechtsmittelbelehrungen: 

RMB1: Rechtsmittelbelehrung zur erstinstanzlichen Entscheidung 

RMB2: Rechtsmittelbelehrung zur Zustellung der Rekursschrift 

RMB3: Rechtsmittelbelehrung zur Rekursentscheidung 

RMB4: Rechtsmittelbelehrung zur Zustellung des Revisionsrekurses 

 

Die bisherigen Textanhänge ANHSW, ANHSWJ, ANHSWR, SWGES und SWANT können ab 

1. Juli 2018 nicht mehr ausgewählt werden. 

 

Sollte es vor 1. Juli 2018 vorbereitete Schritte geben, in denen diese Textanhänge ausgewählt 

wurden, so können diese Schritte nach 30. Juni 2018 erst dann gültig entschieden werden, 

wenn der alte Textanhang entfernt (und gegebenenfalls ein neuer Textanhang ausgewählt) 

wurde. Es erscheint in diesen Fällen ï je nach Textanhang ï zB folgende Fehlermeldung: 

 

 

2.5.9. Zentrale Textbausteine 

Für das Erwachsenenschutzrecht werden neue zentrale Textbausteine in der Verfahrensau-

tomation Justiz (VJ) zur Verfügung stehen, die mit Ăzerwéñ (bisher: Ăzswéñ) beginnen. Ana-

log zum Sachwalterschaftsverfahren werden diese auch wieder in Form von Musterformula-

ren in der Formularsammlung abgebildet sein. 
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Sämtliche Bestellungsbeschlüsse, die bisher im Sachwalterschaftsverfahren durch zentrale 

Textbausteine abgebildet waren (zB zswbsw1 etc), werden durch MOVE-Formulare ersetzt. 

 

3. Besondere Verfahrensschritte 

3.1. Ăabjñ/Ăabnñ 

Wurde ein Abänderungsantrag eingebracht, so ist das Einlangen desselben zwar nicht als 

Schrittcode einzutragen, wohl aber die Entscheidung darüber. Bei einer Stattgebung oder Teil-

stattgebung des Abªnderungsantrags ist Ăabjñ mit dem Datum des Beschlusses, bei einer Ab-

weisung Ăabnñ mit dem Datum des Beschlusses zu erfassen (ausgenommen im FC 04!). 

 

3.2. Weitere Schritte 

Für alle genannten Fallcodes gilt weiters: 

Ăpbñ: Beendigung der pflegschaftsgerichtlichen Tätigkeit (nicht bei FC 02) 

Ă¿jnñ: Überweisung gemäß § 44 JN sowie Übertragung gemäß § 111 JN 

Ăvhañ: Verfahrenshilfe beantragt 

Ăvhbñ:  Verfahrenshilfe bewilligt 

Ăvhnñ:  Verfahrenshilfe nicht bewilligt 

Ăvhñ: Verfahrenshilfe (händischer Gebührenschritt zur allfälligen Berichtigung von Gerichts-

gebühren) 

 

 

Notizen                                      
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4. Der Pflegschaftsbogen 

Nach vollständiger Fallerfassung ist der Pflegschaftsbogen auszudrucken und zum Akt zu neh-

men. 

Dieser kann entweder mit der Tastenkombination ĂStrg+Alt+Pñ sowie im Men¿ ĂDateiñ durch 

Auswahl des Eintrags ĂPflegschaftsbogen druckenñ gedruckt werden. Bei Bedarf ist auch 

nur die Ansicht des Pflegschaftsbogens möglich. 

.  

 

Alternativ kann der Pflegschaftsbogen auch in der Fallansicht über den Druckbereich ausge-

druckt werden. 

 

 

 Beachte:  Im Pflegschaftsbogen sollen alle erfassten Verfahrensbeteiligten sowie die 

Beziehungen zwischen Minderjährigen und Verfahrensbeteiligten immer auf dem letzten 

Stand des Verfahrens ersichtlich sein. Daher ist bei jeder Änderung dieser Daten ein neuer 

Ausdruck herzustellen und zu jedem bestehenden Teil des gemeinschaftlichen Pflegschafts-

aktes (Ps, Pu und Pg-Akt) zu nehmen. 
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5. Übungen:  

1. Bei einer Abfrage nach dem Namen des Minderjährigen wurden keine Fälle ermittelt. 

Welche Abfrage muss zusätzlich noch durchgeführt werden und aus welchem Grund?

  

 

2. Welche Besonderheiten gibt es in der Maske ĂMinderjªhrigerñ?   

 

 

3. n Gattungen stehen in Pflegschaftssachen Minderjährige zur Verfügung und welche 

Verfahren sind diesen zugeordnet?  

 

4. Es langt ein neuer Unterhaltsantrag ein. Aufgrund einer bundesweiten Namensabfrage 

ergibt sich, dass bereits ein alter P-Fall mit FC 01 besteht. Wie ist nunmehr vorzuge-

hen?  
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5. Welche Besonderheit gibt es in der Maske des ĂAbwesendenñ?  

 

 

6. Es langt ein Adoptionsantrag ein. Was müssen Sie jedenfalls machen?  

 

7. Was ist bei der Fallerfassung einer Inkognitoadoption zu beachten? 

 

 

 

 

 




















































































